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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Ständerätin Marianne Maret (mitte, VS) forderte im März 2021 in einem Postulat vom
Bundesrat, den Bericht von 2007 über die soziale Sicherheit der Kulturschaffenden in
der Schweiz zu aktualisieren und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die
laufende Pandemie habe aufgezeigt, in welch prekärer Lage sich viele Kulturschaffende
befänden, wobei Freischaffende sowie Personen mit befristeten Anstellungen ganz
besonders betroffen seien, erörterte die Mitte-Ständerätin. Dem stimmte auch
Bundesrat Alain Berset – welcher die Annahme des Postulates beantragte – zu, wobei er
betonte, dass die Pandemie diesen Umstand nicht verursacht habe. Vielmehr liege die
Problematik im Schweizer Sozialversicherungssystem, welches nicht auf flexible
Arbeitsverhältnisse, wie sie im Kultursektor dominieren, ausgerichtet sei. Dies führe zu
einem ungenügenden Schutz der Betroffenen. In Zukunft werde es das Ziel sein, das
System der Realität der Bevölkerung anzupassen und Lücken in der Sozialversicherung
zu schliessen. Die Erarbeitung dieses Berichts würde auf dem Bericht des BFS von
Oktober 2020 basieren und würde vom BAK übernommen, wobei dieses eng mit dem
BSV und dem SECO zusammenarbeiten würde, wie es bereits 2007 der Fall gewesen sei.
Das Postulat wurde im Ständerat stillschweigend und ohne weitere Diskussionen
angenommen. 1

POSTULAT
DATUM: 18.03.2021
SARAH KUHN

Die SIK-SR verlangte im März 2021 als Ergänzung zum Bundesratsbericht
«Professionalisierungsanreize für religiöse Betreuungspersonen» in Erfüllung des
Postulats von Maja Ingold (evp, ZH; Po. 16.3314) in einem weiteren Postulat eine
Abklärung zur Frage, wie Imame in der Schweiz, die im Rahmen von religiösen Reden
«terroristisches oder gewalttätig-extremistisches Gedankengut verbreiten», besser
überprüft werden können. Konkret sollen die Vorteile eines Bewilligungsverfahrens für
Imame, ein Imam-Register sowie ein Finanzierungsverbot für Moscheen aus dem
Ausland geprüft werden.  Der Bundesrat empfahl im Mai 2021 die Annahme des
Postulats, der Ständerat stimmte dem in der Sommersession 2021 stillschweigend und
diskussionslos zu. Wie die SIK-SR in ihrer Medienmitteilung vom März 2021 ausführte,
reichte sie gleichzeitig noch ein weiteres Postulat ein, welches vom Bundesrat eine
Überprüfung allfälliger Gesetzeslücken bezüglich sogenannter «Hassrede» und der
«Einfuhr und Verbreitung von extremistischem Propagandamaterial» (Po. 21.3450)
einforderte. Dieses wurde, trotz der Empfehlung zur Ablehnung seitens des Bundesrats,
ebenfalls diskussionslos vom Ständerat angenommen. 2

POSTULAT
DATUM: 16.06.2021
SARAH KUHN

Die WBK-NR reichte im Januar 2021 eine Motion zur Kulturvermittlung zugunsten des
literarischen und kulturellen Erbes durch Buchhandlungen ein, mit der sie den
Bundesrat dazu aufforderte, in der nächsten Kulturbotschaft ab 2025 eine
Unterstützung für Buchhandlungen nach dem Subsidiaritätsprinzip einzubauen. Dies sei
nötig, da Buchhandlungen einen wichtigen Beitrag zur Kultur der Schweiz leisteten und
langsam aber sicher verschwinden würden. So hätten vor 20 Jahren noch über 600
existiert, während es heute noch gerade 394 Buchhandlungen gebe, wie Matthias
Aebischer (sp, BE) als Sprecher der Kommissionsmehrheit argumentierte.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da die Bedeutung der
Buchhandlungen in der Schweiz bereits in der Kulturbotschaft 2021-2024 anerkannt
worden sei. Jedoch könne keine Unterstützung auf nationaler Ebene gewährt werden,
da die Kulturförderung erstens in der Verantwortlichkeit der Kantone liege, es zweitens
nicht möglich sei, einen einzelnen Kultursektor bevorzugt zu behandeln, es sich drittens
um privatwirtschaftliche Unternehmen handle, welche eine eigene unternehmerische
Verantwortung trügen, und die Buchhandlungen viertens aufgrund der Möglichkeit des
Onlineversandes während der Pandemie besser gestellt gewesen seien als andere
Kultursektoren. Dadurch sei eine solche Vorrangstellung der Buchhandlungen nicht zu
rechtfertigen, wie Bundesrat Alain Berset in der Ratsdebatte erläuterte. Phillip Kutter
(mitte, ZH) stimmte der Argumentation des Bundesrates als Vertreter der
Kommissionsminderheit, welche Ablehnung der Motion beantragte, zu. Ergänzend hielt
er fest, dass diese Motion die nächste Kulturbotschaft negativ beeinflussen würde, da
es zentral sei, diese jeweils als Gesamtes zu betrachten. Durch eine isolierte

MOTION
DATUM: 16.06.2021
SARAH KUHN
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Vorwegnahme einzelner Anliegen würde dies jedoch  unmöglich gemacht. Der
Nationalrat folgte der Empfehlung des Bundesrates sowie der Minderheit Kutter und
lehnte die Motion in der Sommersession 2021 mit 94 zu 84 Stimmen bei 7 Enthaltungen
ab. 3

Jahresrückblick 2021: Kultur, Sprache, Kirchen

2021 bestätigte den Trend der letzten beiden Jahre – so zeigte die APS-Zeitungsanalyse
eine rückläufige Berichterstattung rund um die Themen Kultur, Sprache oder religiöse
Fragen auf (vgl. Abbildung 2 der APS-Zeitungsanalyse 2021 im Anhang). Diesbezüglich
brachte das Jahr gar einen neuen Tiefstwert seit 2016, wobei insbesondere Fragen im
Zusammenhang mit den Religionen deutlich an medialer Präsenz eingebüsst hatten. 

Wie auch im Jahr zuvor war die Kulturpolitik geprägt von der weltweiten Covid-19-
Pandemie. Deren Auswirkungen auf den Kultursektor verdeutlichten etwa erste Zahlen
des BFS im Rahmen der Kulturwirtschaftsstatistik für das Jahr 2020: Im Vergleich zu
2019 war die Beschäftigung im Kulturbereich um markante 5 Prozentpunkte gesunken,
was in absoluten Zahlen 14'000 Erwerbspersonen entsprach. Vom Rückgang betroffen
waren insbesondere Frauen, Personen mit einem Teilzeitpensum oder all jene, die
zuvor weniger als 1 Jahr engagiert gewesen waren. Auch im Vergleich zur
Gesamtwirtschaft war der starke Rückgang an Beschäftigten im Kulturbereich
beträchtlich. Entsprechend kam es im Parlament zu diversen Vorstössen, mit denen auf
die prekäre Situation der Kulturschaffenden reagiert werden sollte. Zwei Vorstösse,
welche im Zuge der Pandemie verstärkte Unterstützungsmassnahmen für
Freischaffende in Theater und Film und für Buchhandlungen verlangten, fanden im
Parlament jedoch keinen Anklang. Hingegen waren sich die Räte darüber einig, dass die
soziale Sicherheit der Kulturschaffenden auch unabhängig von der Pandemie verbessert
werden müsse. 

Neben diesen explizit auf die Pandemie zurückzuführenden Vorstössen bearbeitete das
Parlament 2021 drei grosse Geschäfte im Kulturbereich. So fand die Beratung der
Kulturbotschaft für die Jahre 2021-2024 nach langwierigen Diskussionen über das
Filmförderungsgesetz durch Annahme des entsprechenden Entwurfs ein Ende. Eine
parlamentarische Initiative zur Stärkung des Schweizer Stiftungsstandorts kam hingegen
auch nach fast 5-jährigen Diskussionen noch zu keinem Abschluss. Zudem wurde der
Entwurf des Bundesrats zum neuen Bundesgesetz über den Jugendschutz bei Filmen
und Videospielen beraten, mit dem unter anderem die Angleichung an eine geltende
EU-Richtlinie angestrebt wird. Der Nationalrat beschäftigte sich in der Frühlings- und
Sommersession mit dem Geschäft, der Ständerat wird sich wohl in der Frühlingssession
2022 damit auseinandersetzen.

Wie so oft prägte der Islam die Debatte in der Religionspolitik. Dieses Jahr lag das
Augenmerk vermehrt auf der Rolle von Imamen und auf deren Einfluss auf die
Gesellschaft. Die SiK-SR verlangte im März 2021 in einem Postulat, dass die Vorteile
eines Bewilligungsverfahrens für Imame, ein Imam-Register sowie ein
Finanzierungsverbot für Moscheen aus dem Ausland geprüft werden. Die Kommission
bezweckte damit eine bessere Kontrolle von Personen, die im Rahmen ihrer religiösen
Reden «terroristisches oder gewalttätig-extremistisches Gedankengut verbreiten». Ein
im August 2021 vom Bundesrat publizierter Bericht über
Professionalisierungsmöglichkeiten von islamischen religiösen Betreuungspersonen
zeigte jedoch auf, dass der Einfluss von Imamen in Bezug auf Radikalisierungstendenzen
in der Öffentlichkeit überschätzt wird. Basierend auf diesen Erkenntnissen legte der
Bundesrat sodann zwölf Handlungsfelder fest, wobei insbesondere die Einbindung von
öffentlich-rechtlich anerkannten Religionsgemeinschaften in die Seelsorge diverser
öffentlicher Institutionen, wie etwa Militär, Spitälern oder Asylzentren, als zentrale
Massnahme definiert wurde. Diese soll dazu beitragen, dass islamische
Betreuungspersonen besser in die Gesellschaft integriert werden und indirekt eine
Professionalisierung erreicht wird.

Ein weiteres umstrittenes Thema stellte nach wie vor die politische Beteiligung der
Schweizer Kirchen im Rahmen von Abstimmungskämpfen dar. So zog die nie zuvor
dagewesene Beteiligung der Kirchen am im Vorjahr geführten Abstimmungskampf zur
Konzernverantwortungsinitiative Groll nach sich. Die Jungfreisinnigen hatten
Stimmrechtsbeschwerden beim Bundesgericht eingereicht, womit sie eine Klärung der
Rolle der Kirchen bei Abstimmungen in Form eines Leiturteils erreichen wollten.
Gemäss den Medien stufte auch die Bundeskanzlei in einer Stellungnahme an das

BERICHT
DATUM: 31.12.2021
SARAH KUHN
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Bundesgericht das Verhalten der Landeskirchen als «zumindest grenzwertig» ein und
erachtete ein Gerichtsurteil diesbezüglich als angezeigt. Das Bundesgericht schrieb die
Beschwerde jedoch als gegenstandslos ab, da das Einbringen der Kirche der Initiative
nicht zum Erfolg verholfen habe, wodurch das nötige aktuelle Interesse nicht gegeben
sei. Diese hitzig geführte politische Debatte widerspiegelte sich auch in der Anzahl an
Zeitungsartikeln mit kirchlichem oder religiösem Bezug – Anfang Jahr, auf dem
Höhepunkt der entsprechenden Diskussionen – wurde häufiger über das Thema
«Kirchen» berichtet als im Rest des Jahres. Gering blieb hingegen das Medienecho, als
die beiden grossen Landeskirchen vor der Abstimmung zur «Ehe für alle» ihre
Positionen publik machten, zumal sie sich nicht aktiv am Abstimmungskampf
beteiligten.

Die Sprachpolitik fand ebenso wie in den letzten Jahren keine grosse mediale
Resonanz, legte im Vergleich zum Vorjahr aber leicht zu (vgl. Abbildung 2). Dies ist wohl
auf die verstärkt geführte Debatte über eine gendergerechte Sprache zurückzuführen.
So startete das Jahr mit einer gesellschaftlichen Debatte über den Entscheid des
Dudens, das generische Maskulin aus seinem Nachschlagewerk zu verbannen. Im
Sommer kam es zu einer zweiten Runde mit einer breiten Diskussion über das
sogenannte Gendersternchen, nachdem die Bundeskanzlei dessen Gebrauch in
Bundesdokumenten explizit untersagt hatte. 4

Kulturpolitik

Da die Referendumsfrist am 14. Januar 2021 ungenutzt verstrichen war, trat die
Kulturbotschaft 2021-2024 am 1. Februar 2021 in Kraft. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.02.2021
SARAH KUHN

Auch 2021 stand der Nationale Kulturdialog, welcher Mitte Februar 2021 stattfand, ganz
im Zeichen der Covid-19-Pandemie. Die verschiedenen Unterstützungsleistungen,
welche der Bundesrat mittlerweile erlassen hatte, konnten die wirtschaftlichen Folgen
der Pandemie auf den Kultursektor mehrheitlich abfedern, womit nachhaltige Schäden
verhindert werden konnten. So wurden 2020 rund 5'800 Gesuche genehmigt und über
CHF 208 Mio. an Unterstützungsbeiträgen an den Kultursektor ausgezahlt
(Ausfallentschädigungen, Nothilfe für Kulturschaffende, Finanzhilfen für Laien-
Kulturvereine). Die Beteiligten betonten jedoch, dass eine finanzielle Unterstützung und
eine enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Staatsebenen weiterhin
unabdingbar seien. Entsprechend begrüssten sie die für 2021 vorgesehenen
Unterstützungsgelder im Kultursektor im Umfang von CHF 130 Mio. Auch diskutiert
wurde, wann kulturelle Aktivitäten wieder stattfinden können. Die Beteiligten kamen
zum Schluss, dass tiefe Ansteckungszahlen und eine gute Durchimpfung der
Bevölkerung für eine Öffnung entscheidend seien. 6

ANDERES
DATUM: 18.02.2021
SARAH KUHN

Die Anfangs August 2020 veröffentlichten Vernehmlassungsergebnisse des RK-SR-
Vorentwurfs zur Stärkung der Rahmenbedingungen eines wirksamen und liberalen
Schweizer Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesens zeigten, dass die Vorlage nur
zögerlich aufgenommen wurde. In den insgesamt 67 eingegangenen Stellungnahmen (26
Kantone, 6 politische Parteien, 32 Organisationen und 4 weitere Teilnehmende) wurden
lediglich die Vereinfachung von Änderungen in der Stiftungsurkunde sowie die
Optimierung der Stifterrechte betreffend Organisationsänderungen grösstenteils
befürwortet. Bei den weiterführenden Änderungen im zivilrechtlichen
Bestimmungsbereich der Vorlage waren sich die Teilnehmenden weitestgehend
uneinig. So befürworteten zwar zwei Drittel klarere Regelungen der
Stiftungsaufsichtsbeschwerde, forderten aber deutliche Verbesserungen bei der
Beschwerdelegitimation. Hinsichtlich der Haftungsbeschränkungen für ehrenamtliche
Organmitglieder zeigten sich ebenfalls rund zwei Drittel der Stellungnahmen kritisch
bzw. negativ, weil es falsch sei, die Haftungsbeschränkung von der Art und Höhe der
Entschädigung abhängig zu machen. Bei den Änderungen der steuerrechtlichen
Bestimmungen stellten sich insbesondere die Kantone quer. Die angedachten
Anpassungen im Sinne einer regelmässigen Publikation von Daten steuerbefreiter
Organisationen, der steuerlichen Privilegierung für Nachlasszuwendungen und des
Spendenvortrags auf spätere Veranlagungsperioden sowie der Honorierung
strategischer Leitungsorgane verstiessen ihrer Ansicht nach gegen zentrale
fiskalpolitische und fiskalrechtliche Grundsätze. 
Diese Vorbehalte vor Augen entschied sich die Kommission, die Vorlage erheblich zu

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.02.2021
MELIKE GÖKCE
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reduzieren und im Wesentlichen die beiden mehrheitlich befürworteten Änderungen
der zivilrechtlichen Bestimmungen weiterzuverfolgen. So nahm die RK-SR an ihrer
Sitzung im Februar 2021 den angepassten Entwurf zur Änderung des Zivilgesetzbuches
und den dazugehörigen Bericht mit 12 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung an und
überwies die Vorlage zur Stellungnahme an den Bundesrat und zur Beratung an den
Ständerat. 7

In der Frühjahrssession 2021 wurde eine im Sommer 2020 eingereichte Motion
Sommaruga (sp, GE), die vom Bundesrat unterstützende Massnahmen für Schweizer
Museen bei der Rückgabe und Rückführung von Kulturgütern mit kolonialzeitlichem
Hintergrund forderte, zurückgezogen. Der Motionär führte an, dass, auch wenn die
Schweiz keine Kolonialmacht per se war, sie stark von der westlichen Dominanz der
Kolonialzeit profitiert habe, weshalb entsprechende Massnahmen zur technischen,
finanziellen und logistischen Unterstützung seitens des Bundes zur Rückführung
angebracht seien.
Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme vom August 2020 mit Verweis auf seine
Stellungnahmen zur Motion Wermuth (sp, AG; Mo. 18.4236) sowie die Anfrage (18.1092)
und Interpellation (18.4067) Sommaruga den Vorstoss zur Ablehnung beantragt. Im
Weiteren hatte er darauf verwiesen, dass der Bund bereits seit 2016 im Rahmen der
Provenienzforschung öffentliche und private Museen unterstütze und diese angehalten
seien, ihre Forschungsresultate mit dem Internetportal der Anlaufstelle Raubkunst des
BAK zu verlinken. Auch stehe der Bund bereits heute bei Kulturgüterstreitigkeiten als
intermediärer Partner zur Verfügung und mit dem Kulturgütertransfergesetz bestehe
auch schon eine allgemeine Rechtsgrundlage für entsprechende Belange.
In der Herbstsession 2020 hatte der Ständerat die Motion gemäss einem
Ordnungsantrag Gapany (fdp, FR) an die WBK-SR zur Vorberatung überwiesen. Diese
hatte in ihrem Bericht vom Februar 2021 mit 4 zu 4 Stimmen und Stichentscheid von
Vizepräsident Thomas Hefti (fdp, GL) den Vorstoss zur Ablehnung beantragt. Die
Kommissionsmehrheit anerkenne die Bedeutung der Provenienzforschung, sehe aber
keinen unmittelbaren gesetzgeberischen Handlungsbedarf, da die
Unterstützungsleistungen in diesem Bereich bereits sehr gut von der Anlaufstelle
Raubkunst wahrgenommen würden, war argumentiert worden. Die
Kommissionsminderheit war hingegen der Ansicht, dass die laufenden Arbeiten in
diesem Bereich sowie die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure und die Rolle
der Schweiz auf internationaler Ebene durch diesen Vorstoss gestärkt werden könnten.
Im März 2021 führte Kulturminister Berset im Rahmen der Ständeratsdebatte an, dass
man sich aufgrund der grossen Relevanz des Themas vorstellen könne, nach Möglichkeit
bis Ende Jahr einen Bericht vorzulegen, der aufzeige ob und in welchem Umfang die
bestehenden Massnahmen funktionierten und ob es doch noch allfälligen
Anpassungsbedarf gebe. Die Aussicht auf diesen Bericht bewegte schliesslich den
Motionär zum Rückzug seines Vorstosses. 8

MOTION
DATUM: 08.03.2021
MELIKE GÖKCE

Fabien Fivaz (gp, NE) eröffnete in der Frühlingssession 2021 als Sprecher der WBK-NR,
welche sich zuvor mit 17 zu 8 Stimmen für Eintreten ausgesprochen hatte, die
Eintretensdebatte über das neue Bundesgesetz zum Jugendschutz in den Bereichen
Film und Videospiel. Ziel der Vorlage sei es, eine schweizweite Vereinheitlichung des
Jugendschutzes zu erreichen, welche Hand in Hand mit den EU-Richtlinien in diesem
Themenbereich gehe. Zudem gehe der Entwurf auf die Forderungen diverser
Standesinitiativen (Kt.Iv. BE 08.316; Kt.Iv. SG 09.313; Kt.Iv. TI 09.314; Kt.Iv. FR 09.332;
Kt.Iv. ZG 10.302), deren Behandlung seit 2011 ausgesetzt war, sowie auf zwei
angenommene Motionen (Mo. 07.3870, Mo. 09.3422) ein – welche alle in irgendeiner
Form ein Verbot von Videospielen und/oder Gewaltfilmen forderten. Matthias
Aebischer (sp, BE) führte für die Kommission ergänzend an, dass die derzeitige
Gesetzeslage in Anbetracht des rasanten Wandels bezüglich des Konsums von Filmen
und Videospielen in den letzten beiden Jahrzehnten, der sich vom Kino hin zu Online
Streaming-Plattformen verlagert habe, nicht mehr ausreiche. Der Videospielmarkt sei
mittlerweile doppelt so gross wie der Film- und Musikmarkt, werde aber von
internationalen Anbieterinnen und Anbietern auf internationalen Plattformen
dominiert. Somit sei es zwingend notwendig, ein Gesetz zu erlassen, welches
international kompatible Lösungen und Regeln insbesondere für diese neuen Medien
schaffe. Eine Kommissionsminderheit Herzog (svp, TG) sprach sich gegen Eintreten aus.
Das Gesetz werde in kürzester Zeit bereits veraltet sein, da sich das Nutzungsverhalten
der Jugendlichen sehr schnell verändere, erklärte die Minderheitensprecherin. Deshalb
bringe dieses Gesetz nur unnötige zusätzliche Bürokratie mit sich, auch wenn der
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Jugendschutz grundsätzlich zu unterstützen sei. Ausserdem liege die Verantwortung bei
den Erziehungsberechtigten, welche durch Erziehung, Vorbildfunktion und eigener
kritischer Auseinandersetzung mit den Inhalten von Filmen und Videospielen für einen
angemessenen Schutz ihrer Kinder besorgt sein sollten. Die SVP-Fraktion, sowie eine
Mehrheit der FDP-Fraktion sprach sich folglich gegen, die Fraktionen der SP, der Mitte,
der GLP, sowie der Grünen für Eintreten aus. Mit 115 zu 69 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
sprach sich der Nationalrat in der Folge dafür aus, auf den Entwurf des Bundesrates
einzutreten. Nachdem die ersten Minderheitsanträge begründet wurden, wurde die
Detailberatung der Vorlage in die Sommersession 2021 verlegt. Hingegen nahm der Rat
im Rahmen der Eintretensdebatte auch das Postulat der WBK-NR zur Stärkung der
Nationalen Strategie Sucht durch den Einbezug der Cyberabhängigkeit an. 9

Die Kulturwirtschaftsstatistik des BFS für das Jahr 2020 lieferte erste Zahlen zu den
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Kultursektor. Die Statistik wurde mit den
neusten Daten aus der SAKE und dem SILC aktualisiert und im Mai 2021 veröffentlicht.
Die Ergebnisse verzeichneten einen verhältnismässig starken Rückgang der
Kulturschaffenden in der Schweiz seit dem Vorjahr. So sank der Anteil der
Kulturschaffenden im Jahr 2020 gegenüber 2019 um rund 5 Prozentpunkte, was in
absoluten Zahlen einem Rückgang von ca. 14'000 Erwerbspersonen entspricht. Wie das
BFS in seiner Medienmitteilung festhielt, handle es sich somit «um den stärksten
Rückgang seit 2010». Im Vergleich zur gesamten Anzahl Erwerbspersonen der Schweiz,
welche um 0.2 Prozentpunkte zurückging, handle es sich somit um einen enormen
Rückgang, der mit demjenigen des Gastgewerbes vergleichbar ist (-5.1 Prozentpunkte).
Der Rückgang der Erwerbspersonen variierte jedoch je nach Bereich des Kultursektors
stark: So nahm der Anteil Erwerbstätiger mit einem kulturellen Beruf im Kultursektor um
1.8 Prozentpunkte ab, während der Rückgang bei Personen mit nicht-kulturellen
Berufen im Kultursektor 6.0 Prozentpunkte und bei Personen mit kulturellen Berufen
ausserhalb des Kultursektors gar 7.8 Prozentpunkte betrug. Auch der Anteil
erwerbsloser Kulturschaffender stieg mit 0.6 Prozentpunkten stärker an als jener der
gesamten Erwerbsbevölkerung, welcher um 0.4 Prozentpunkte grösser wurde.
Auch zwischen verschiedenen Gruppen von Kulturschaffenden zeichneten sich
teilweise grosse Unterschiede ab. So waren die Gruppen der Frauen, der Personen mit
einem Teilzeitpensum oder mit einer Betriebszugehörigkeit unter einem Jahr
besonders stark vom Rückgang der Anzahl Kulturschaffenden betroffen. Im ländlichen
Raum war der Rückgang mit 12.4 Prozentpunkten fast dreimal so gross wie in urbanen
Gebieten mit 4.4 Prozentpunkten. 10
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Nachdem der Ständerat die Revision des Bundesgesetzes über Filmproduktion und
Filmkultur (Filmgesetz, FiG) in der Herbstsession 2020 aus der Kulturbotschaft 2021-
2024 herausgelöst hatte, behandelte er sie erstmals in der Sommersession 2021 im
Detail. In der Zwischenzeit hatte die WBK-SR ihre Vorberatung im Februar 2021
unterbrochen, um weitere Informationen der Verwaltung zu den Auswirkungen der
vorgesehenen Investitionspflicht in unabhängige Schweizer Filme abzuwarten. Ende
April 2021 konnte die Kommission ihre Vorberatung abschliessen. 

Wie Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) zu Beginn der Eintretensdebatte
erklärte, stehe der Schweizer Film vor diversen Herausforderungen. So würden etwa
ausländische Koproduktionen trotz der im Rahmen der Kulturbotschaft 2016-2020
eingeführten Filmstandortförderung zunehmend stagnieren. Gleichzeitig steige die
Konkurrenz für Schweizer TV-Sender durch Online-Streamingplattformen wie Netflix,
die überdies trotz enormer Wertschöpfung in der Schweiz keiner Filmförderpflicht
unterstünden. Die aktuelle Gesetzesrevision sollte daher «gleich lange Spiesse für alle»
schaffen, wie Kulturminister Berset erklärte. Eintreten war derweil unbestritten.

In der Detailberatung schuf der Ständerat bei fünf Minderheitsanträgen insgesamt vier
Differenzen zum Nationalrat.

Die erste Differenz betraf die Frage, ob gewinnorientierte Unternehmen finanzielle
Unterstützung vom Bund erhalten sollen oder nicht. Dabei folgte der Ständerat mit 27
zu 17 Stimmen seiner Kommissionsmehrheit und entschied, diese Unternehmen nicht
komplett von der Unterstützung auszuschliessen, sondern einmalige Betriebsbeiträge,
etwa an spezifische Projekte wie die kommerziellen Filmfestivals in Locarno oder
Zürich, weiterhin zu erlauben. Der Nationalrat hatte entschieden der Version des
Bundesrates zu folgen und diese Unternehmen auszuschliessen. Eine Minderheit um
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Johanna Gapany (fdp, FR) hatte erfolglos gefordert, die Unterstützung ohne
Einschränkungen zu erlauben.

Zweitens stellte sich die Frage, welche Unternehmen von der Investitionspflicht
ausgeschlossen werden sollten. Eine Minderheit Würth (mitte, SG) wollte hier dem
Nationalrat folgen und Schweizer TV-Anbietende und Netzbetreibende gänzlich von der
Investitionspflicht befreien. Eine Kommissionsmehrheit wollte hingegen nur die SRG
von der Investitionspflicht ausnehmen. Deren Ausnahme sei gemäss
Kommissionssprecher Michel legitim, weil sie im Rahmen des Bundesgesetzes über
Radio und Fernsehen (RTVG) bereits einen eigenen, umfassenden
Filmförderungsauftrag habe. Der Ständerat folgte mit 31 zu 13 Stimmen (bei 1
Enthaltung) der Mehrheit und beschränkte die Ausnahme auf die SRG.

Am umstrittensten war schliesslich die Frage der Höhe der Investitionspflicht und der
Schaffung einer Ersatzabgabe. Dass es eine Abgabe geben solle, welche über vier Jahre
hinweg getätigt werden muss, wie es der Nationalrat vorgeschlagen hatte, sei gemäss
Michel in der Kommission als einziges unbestritten – zu den restlichen Punkten lagen
dem Ständerat drei Minderheitsanträge vor.
Die Mehrheit der WBK-SR wollte gemäss Michel auf die 4 Prozent bestehen und dafür
die Möglichkeit zur Anrechenbarkeit von Werbeleistungen von maximal CHF 500'000
einführen. Gemäss Verwaltung würde dies auf eine Erhöhung der Mittel um etwa CHF 18
Mio. hinauslaufen, was gemäss Kommissionsmehrheit angemessen sei. Ginge man
tiefer, sei zu erwarten, dass keine der antizipierten Effekte für den Schweizer Film
erreicht werden würden, wie Michel zu Bedenken gab.
Eine Minderheit Gmür-Schönenberger (mitte, LU) beantragte, dem Bundesrat zu folgen,
die Investitionspflicht auf mindestens 4 Prozent festzulegen und die Möglichkeit einer
Ersatzabgabe beizubehalten. Die Einnahmen aus dieser Ersatzabgabe würden dann an
das BAK fliessen, welches diese Gelder zweckgebunden für die Filmförderung einsetzen
sollte. Bereits bei der im Rahmen des RTVG eingeführten Abgabepflicht für Schweizer
TV-Sender sei es kaum zu Ersatzabgaben gekommen, da der Anreiz der direkten
Investition gross genug sei, erklärte Gmür-Schönenberger ihren Antrag. Die
Nachzahlung gemäss Kommissionsmehrheit würde hingegen lediglich zu mehr
Bürokratie führen.
Jakob Stark (svp, TG) machte mit einer weiteren Minderheit einen Kompromissvorschlag
zwischen dem Bundesrat (4%) und dem Nationalrat (1%), wobei die Investitionshöhe 2
Prozent betragen sollte. 
Die dritte Minderheit um Benedikt Würth stellte die Frage, welche Leistungen an die
Investitionspflicht angerechnet werden können sollen. Er forderte, dass
Eigenproduktionen zu mindestens 50 Prozent angerechnet werden könnten, womit die
Situation der regionalen und nationalen TV-Sender verbessert werden könnte. Die
Kommissionsmehrheit lehnte diese Forderung ab, weil damit das eigentliche Ziel dieser
Gesetzesrevision – das unabhängige Filmschaffen in der Schweiz zu fördern – verfehlt
würde. Da unter Eigenproduktionen auch Formate wie Reality Shows oder Werbungen
verstanden werden könnten, profitierten von dieser Regelung gemäss Michel
mehrheitlich ausländische Werbefenster und Online-Dienste. Der Nationalrat war dem
Bundesrat gefolgt, welcher keine solchen Anrechnungen vorgesehen hatte.
In der Folge setzte sich die Minderheit Gmür-Schönenberger gegen die
Kommissionsmehrheit (mit 23 zu 22 Stimmen) durch, während die Minderheit Stark (31
zu 14 Stimmen) und die Minderheit Würth (29 zu 16 Stimmen) abgelehnt wurden. Damit
beschloss der Ständerat folglich, eine Investitionspflicht von 4 Prozent mit der
Möglichkeit einer Ersatzabgabe einzuführen. Angerechnet werden dürften zudem
Werbeleistungen bis zu CHF 500'000, aber keine Eigenproduktionen. Damit schuf der
Ständerat die zwei letzten Differenzen zum Nationalrat.

In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den Entwurf mit 35 zu 9 Stimmen (bei 1
Enthaltung) an und gab ihn mit vier offenen Differenzen zurück an die grosse Kammer. 11

Nachdem der Nationalrat in der Frühlingssession 2021 entschieden hatte, auf den
Entwurf des neuen Bundesgesetzes über den Jugendschutz bei Filmen und
Videospielen des Bundesrates einzutreten, führte er in der Sommersession 2021 die
Detailberatung der Vorlage weiter, welche in zwei Blöcke unterteilt wurde.
Beim ersten Block, welcher insbesondere den Geltungsbereich sowie die Zielsetzung
des Gesetzes festlegt, sprach sich der Nationalrat für verschiedene, von der WBK-NR
vorgeschlagene Änderungen aus. So wurde das Gesetz auch auf allfällige
Zusatzfunktionen bei Filmen wie beispielsweise Mikrotransaktionen in Videospielen –
dies sind In-App-Käufe, die Kinder und Jugendliche während des Spiels zu Käufen mit
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echtem Geld verführen – ausgeweitet (98 zu 67 Stimmen, 1 Enthaltung). Dagegen hatte
sich eine Minderheit Herzog (svp, TG) gewehrt, da es in die Verantwortung der
Erziehungsberechtigten falle, ob Kinder oder Jugendliche selbstständig eine Kreditkarte
nutzen dürfen, um solche Käufe überhaupt erst zu tätigen. Der Nationalrat bevorzugte
ausserdem mit 110 zu 60 Stimmen eine vom Bundesrat nach der Vernehmlassung
angepasste Regelung, wonach die Altersgrenze für Jugendliche um maximal zwei Jahre
unterschritten werden darf, wenn diese die Spiele oder Filme in Begleitung einer
mindestens 10 Jahre älteren, volljährigen Person kaufen oder konsumieren. Ein
Minderheitsantrag Tuena (svp, ZH) hatte in solchen Situationen einen Verzicht auf eine
Altersgrenze gefordert.
In der Debatte zum zweiten Block zur praktischen Umsetzung des Gesetzes nahm der
Nationalrat zahlreiche Änderungen vor. So fügte er, wie von der Kommissionsmehrheit
verlangt, eine Regelung hinzu, wonach Expertinnen und Experten als ständige Mitglieder
in die Jugendschutzorganisationen miteinbezogen werden müssen (110 zu 77 Stimmen, 1
Enthaltung). Erfolglos hatte Mauro Tuena auch diese Regelung in einem
Minderheitsantrag bekämpft, da der Bundesrat in seinem Entwurf bereits vor sah, dass
die Meinungen von Expertinnen und Experten für die Erarbeitung der
Jugendschutzregelungen mit einbezogen werden sollen. Diese nun aber gar als ständige
Mitglieder aufzunehmen, erachtete der Zürcher als «unnötiges Bürokratiemonster».
Auch angenommen wurde der von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagenen Artikel,
wonach der Bund die Medienkompetenz der Jugendlichen und Kinder steigern sowie
Massnahmen zur Prävention in diesem Bereich ergreifen solle (111 zu 79 Stimmen).
Verena Herzog wehrte sich erneut erfolglos mit dem Argument, dass hier bereits
genügend gemacht werde, etwa durch den Lehrplan 21 oder die Onlineplattform
«Jugend und Medien» des BSV.
Auf breite Unterstützung stiess hingegen der Einzelantrag von Philipp Kutter (mitte, ZH).
Mit 168 zu 15 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat dafür aus, dass
Altersklassifikationssysteme, die bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes in der
Schweiz angewendet wurden, weiter bestehen dürfen. Damit wurde verhindert, dass
Altersklassifikationen von Produkten, die bereits auf dem Markt sind, nachträglich
geändert werden müssen.
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat das neue Gesetz samt aller
Änderungen mit 112 zu 74 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) an. Die geschlossene SVP-
Fraktion sowie eine Mehrheit der FDP.Liberalen-Fraktion lehnten die
Gesetzesänderung ab. Entsprechend dem Antrag des Bundesrates wurden ausserdem
die beiden Motionen (Mo. 07.3870 und Mo. 09.3422), die diesem Entwurf zugrunde
lagen, abgeschrieben. Damit wurde das Bundesgesetz zur Behandlung an die kleine
Kammer weiter gereicht. 12

Nach der Überweisung des von der RK-SR erarbeiteten Erlassentwurfs über die
Stärkung der Rahmenbedingungen des Schweizer Gemeinnützigkeits- und
Stiftungswesens an den Bundesrat, zeigte sich dieser wohlwollend mit der
ausgearbeiteten Vorlage und beantragte dem Parlament Eintreten und Zustimmung.
Lediglich für die Optimierung der Stifterrechte betreffend Organisationsänderungen
ermahnte er in seiner Stellungnahme, nicht nur die Eigeninteressen des Stifters,
sondern grundsätzlich das bessere Funktionieren der Stiftung im Auge zu behalten.

Dass die parlamentarische Initiative von alt-Ständerat Werner Luginbühl (bdp, BE) kein
einfaches Vorhaben sein würde, zeigte sich nicht nur in der Langwierigkeit der
Behandlungen – wurde das Geschäft doch bereits 2014 eingereicht –, sondern auch in
den einführenden Worten von Kommissionssprecher Beat Rieder (mitte, VS) zur
Sommersession 2021. So habe das Anliegen von Anfang an nicht nur einen «harzigen
Verlauf», sondern in beiden Räten auch einen «schweren Stand» gehabt, nicht zuletzt
auch, weil die ursprünglichen acht Anpassungspunkte einen gewissen «Sprengstoff» in
sich geborgen hätten. Die nun zur Beratung unterbreitete Vorlage sei eine punktuelle
Anpassung in zwei der acht Punkte mit bewusstem Verzicht auf das Aufgreifen der
verbleibenden sechs und entspreche dem kleinsten gemeinsamen Nenner der beiden
Räte. So erhoffe man sich, die Vorlage voran- und schliesslich zu einem konkreten
Abschluss bringen zu können. Dies insbesondere auch, um der grossen Bedeutung der
Stiftungen für die Schweiz Rechnung zu tragen. So seien beispielsweise nicht etwa –
entgegen der landläufigen Meinung – der Bund, die Kantone oder die Gemeinden die
bedeutendsten Kulturförderer, sondern unzählige Schweizer Stiftungen, die über ihre
finanziellen Zustüpfe den Sektor aufrechterhielten. Im Ständerat schien diese
Argumentation zu fruchten, beschloss man doch Eintreten ohne Gegenantrag.
Im Hinblick auf die Detailberatungen war ein Änderungsantrag Reichmuth (mitte, SZ),
gemäss Offenlegung seiner Interessenbindung Stiftungspräsident der «Winterhilfe
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Kanton Schwyz», eingegangen, der die neuerliche Aufnahme des Kontrollinteresses bei
der Stiftungsaufsichtsbeschwerde, das im Zuge der Vorbehandlungen aus dem Entwurf
gestrichen worden war, forderte. Dieses soll gemäss Reichmuth «den Schutz des
Stifterwillens sicherstellen und damit auch die Übereinstimmung der Verwaltung der
Stiftung mit dem Gesetz und den Statuten». Die gängige Praxis zeige, dass die
Beschwerde als Rechtsmittel in der heutigen Form die rechtskonforme
Stiftungsführung nur ungenügend gewährleiste, nicht zuletzt auch, weil die
Rechtsprechung zu uneinheitlich und die Beschwerdelegitimation zu restriktiv bzw.
einseitig seien. So könne beispielsweise ein Destinatär bedenkenlos eine
Stiftungsbeschwerde einreichen, während einem Stifter oder Stiftungsratsmitglied bei
einem nicht rechtskonformen Verhalten der Stiftung die Hände gebunden seien.
Kommissionssprecher Rieder begründete die Streichung des Artikels mit
definitorischen Gründen: Tatsächlich liege ein wesentliches Problem dieses Zusatzes in
einer fehlenden Legaldefinition des Begriffs «berechtigtes Kontrollinteresse», was
mitunter zu einer Häufung von Beschwerden führen könne, welche die Stiftung selbst
als Beschwerdegegenstand fokussieren könnte, womit einer Popularbeschwerde Tür
und Tor geöffnet würde. Des Weiteren unterstützte Thomas Hefti (fdp, GL) die
Kommissionsposition, indem er argumentierte, dass Stiftungen im Unterschied zu
anderen Institutionen bereits von Rechts wegen einer staatlichen bzw. öffentlichen
Aufsicht unterstünden und somit auch auf Unregelmässigkeiten kontrolliert würden.
Daniel Fässler (mitte, AI) unterstützte das Anliegen, ging aber grundsätzlich nicht davon
aus, dass der Antrag durchkommen würde. Daher schlug er zuhanden des Zweitrats vor,
konkrete Beispiele für die Legaldefinition anzuführen. Wie die abschliessende
Abstimmung zeigte, würde sich Fässler diesbezüglich wohl auf das Einlenken des
Nationalrates verlassen müssen, da man sich im Ständerat mit 32 zu 6 Stimmen gegen
den Antrag stellte.
Sämtliche anderen Ziffern der Vorlage wurden diskussionslos jeweils gemäss dem
Kommissionsantrag angenommen und auch in der Gesamtabstimmung nahm der
Ständerat den Entwurf ohne Gegenstimme mit 39 Stimmen bei einer Enthaltung an. 13

Christian Dandrès (sp, GE) forderte im Dezember 2020 in seiner parlamentarischen
Initiative, dass die Unterstützungsmassnahmen für Freischaffende in Theater und Film
ausgebaut werden. Konkret verlangte der Sozialdemokrat, dass die Rahmenfristen für
die Beitragszeit und für den Leistungsbezug für die Betroffenen von zwei auf vier Jahre
verdoppelt werden sollen und die ersten 60 Tage der Beitragszeit bei befristeten
Stellen doppelt gezählt wird.
Der Kultursektor sei einer der am stärksten durch die Massnahmen gegen die Corona-
Pandemie betroffenen Bereichen, wie Dandrès in der Nationalratsdebatte in der
Sommersession 2021 argumentierte. Trotz der Öffnungsschritte bleibe die Zukunft der
Schweizer Kulturszene ungewiss, Planung sei quasi unmöglich. Dies werde nach Dandrès
dazu führen, dass Kulturschaffende defacto bis zu zwei Jahre nicht arbeiten könnten,
was starke Auswirkungen auf ihren Anspruch auf Arbeitslosenhilfe gehabt habe und
haben werde. Dabei sei zu betonen, dass die Situation von Freischaffenden im
Kultursektor bezüglich Arbeitslosenversicherung bereits vor Corona prekär gewesen sei,
wie bereits im Postulat Maret (mitte, VS) anerkannt wurde.
Die WBK-NR beantragte mit 16 zu 9 Stimmen, der parlamentarischen Initiative keine
Folge zu geben, da die aktuellen Unterstützungsmassnahmen bereits ausreichten und
die in der Initiative vorgeschlagenen Massnahmen zu einer Ungleichbehandlung der
verschiedenen von der Krise betroffenen Sektoren führen würde. Eine Minderheit
Piller-Carrard (sp, FR) beantragte die Annahme der Initiative, weil dadurch die prekäre
Situation der Freischaffenden in Theater und Film, welche die Pandemie ans Tageslicht
gebracht habe, dauerhaft verbessert werden könne. 
Die grosse Kammer folgte der WBK-NR und lehnte die parlamentarische Initiative mit
120 zu 69 Stimmen deutlich ab. Einzig die Fraktionen der SP und der Grünen stimmten
geschlossen für Annahme, unterstützt wurden sie von Jacqueline de Quattro (fdp, VD)
und Benjamin Roduit (mitte, VS). 14
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Im Unterschied zum Ständerat kamen der WBK-SR-Motion zum Konzept zur Pflege des
Kulturerbes der Schweiz im Nationalrat auch kritische Stimmen entgegen. Die
nationalrätliche Kommission hatte sich im Zuge ihrer Beratungen zwar mit 17 zu 7
Stimmen bei einer Enthaltung für die Annahme der Motion ausgesprochen, eine
Minderheit Haab (svp, ZH) stellte jedoch einen Antrag auf Ablehnung des Vorstosses. Die
Kommissionsmehrheit zeigte sich über die angestrebte Kursänderung erfreut,
insbesondere weil sie sich erhoffte, die in der Kulturbotschaft 2021–2024 verpasste
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Verlagerung des Fokus' von einer sektoriellen zu einer ganzheitlichen Handhabe sowie
der expliziten Miteinbeziehung der EDK als Kantonsvertretung nachholen zu können. Die
Minderheit argumentierte primär mit der kulturellen Verwässerung und der
zusätzlichen finanziellen Belastung. Martin Haab betonte, wie wichtig der Erhalt der
Schweizer Kultur und Traditionen gerade für die SVP sei, was sich ja auch durch deren
Präsenz an brauchtümlichen Grossveranstaltungen deutlich zeige. Die SVP stemme sich
folglich vehement dagegen, «wenn Teile unserer Gesellschaft unsere Kultur und unsere
Bräuche verwässern wollen». Zudem führe die Erarbeitung und Umsetzung des neuen
Konzeptes lediglich zu einem künstlichen und unnötigen Aufblähen des
Verwaltungsapparates, was wiederum die ohnehin schon gebeutelten Staatsfinanzen
noch mehr strapazieren würde. Im Weiteren bestehe ja, gemäss dem
Kommissionsbericht, seit 2008 mit der «Memopolitik» ein übergeordnetes Konzept auf
Bundesstufe, während die Verantwortlichkeiten für die kantonale und kommunale
Ebene nicht beim Bund lägen. Dennoch sprach sich der Nationalrat in der
Sommersession 2021 mit 134 zu 51 Stimmen bei 2 Enthaltungen für die
Kommissionsmotion aus. Wenig überraschend stammten sämtliche Gegenstimmen aus
der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion. 15

Die dritte Umfrage zum Kulturverhalten der Schweizer Bevölkerung während Corona
wurde im April 2021 mit 1'200 Befragten (550 Deutschschweiz, 450 Westschweiz, 200
Tessin) durchgeführt und im Juli 2021 veröffentlicht. Grundsätzlich hielt die Studie fest,
dass die «Sehnsucht nach kultureller Aktivität in der Bevölkerung zugenommen» habe.
So gaben etwa neu 61 Prozent der Befragten an, Vorstellungen wie Konzerte oder
Theater zu vermissen, während es im September 2020 noch 47 Prozent gewesen waren.
Dabei fehlte den Befragten vor allem, «etwas zu unternehmen» sowie der soziale
Aspekt. 
Dies widerspiegelte sich auch in einer abnehmenden Angst vor Kulturbesuchen. So
gaben im April 2021 im Durchschnitt 30 Prozent der Befragten an, dass sie
Kulturbesuche «ohne grosse Bedenken» unternehmen würden (September 2020: 18%,
Juni 2020: 24%). Noch 31 Prozent der Befragten wollten auch zukünftig weniger
kulturelle Veranstaltungen besuchen als früher (September 2020: 52%; Juni 2020:
39%). Die Covid-Schutzmassnahmen und Unterstützungsmassnahmen des Bundes
wurden derweil nach wie vor mehrheitlich unterstützt, wobei sie aber ca. 25 Prozent
der Befragten als «übertrieben» einstuften. 
Weiter zeichnete sich gemäss Studie ab, dass längerfristig kein stabiles Interesse an der
Nutzung digitaler Angebote besteht: So konnte nur das Streaming von Filmen oder
Serien durchgehend ein grosses Interesse über alle drei Befragungswellen hinweg
verzeichnen. Drei Viertel der Befragten gaben zudem an, dass digitale Angebote Kultur
in der realen Welt nicht ersetzen könnten. 
Die negativen Auswirkungen der Pandemie auf die Finanzierungsbereitschaft von
Kultur scheinen zudem abzunehmen: So gaben 36 Prozent der Befragten an, im Verlauf
des nächsten Jahres weniger für Kultur ausgeben zu wollen als früher – deutlich
weniger als in den ersten beiden Wellen (September 2020: 55%; Juni 2020: 46%).

Zusätzlich wurde in der dritten Welle eine Befragung zur Situation von Kulturbetrieben
durchgeführt. Befragt wurden 398 Kulturbetriebe, wobei zwischen drei Arten von
Betrieben unterschieden wurde: kulturelle Institutionen mit Eintrittskarten,
Bibliotheken mit mehrheitlich freiem Eintritt und Dienstleistungsunternehmen, wie
etwa Eventtechnik-Firmen. 79 Prozent der Institutionen gaben an, dass sie seit Beginn
der Pandemie Kurzarbeit und oder eine Ausfallentschädigung beantragt hätten, 13
Prozent hatten Personal entlassen müssen oder Arbeitsverträge nicht verlängern
können. Bei Dienstleistungsinstitutionen war letzterer Anteil mit 29 Prozent noch
höher. Zudem verzeichneten die Institutionen mit Abonnements einen
Verkaufsrückgang von durchschnittlich 35 Prozentpunkten. Zudem standen die
verschiedenen Unternehmen vor unterschiedlichen Problemen: Während Theater,
Konzertsäle und Kinos acht Monate geschlossen bleiben mussten – und somit länger als
die meisten anderen Unternehmen mit sechs Monaten –, mussten jene, die
grösstenteils geöffnet geblieben waren, mehrheitlich einen Rückgang der
Besuchszahlen hinnehmen. Nur Bibliotheken verzeichneten zwischenzeitlich gar
höhere Publikumszahlen als früher – die Studie schloss daraus, dass Bibliotheken
während der Pandemie eine Art «kulturelles Refugium» darstellten. 16
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Ende August 2021 trat schliesslich auch die RK-NR auf die parlamentarische Initiative
Luginbühl (bdp, BE) zum Gemeinnützigkeits- und Stiftungswesen ein. Sie beantragte
ihrem Rat, den Ständeratsbeschlüssen zu folgen, und nahm darüber hinaus zwei Punkte
wieder in die Vorlage auf, welche zuvor von ihrer Schwesterkommission aus dem
Entwurf gestrichen worden waren. Zum einen beantragte sie eine klarere gesetzliche
Grundlage hinsichtlich beschwerdeberechtigter Personen bei der Aufsichtsbehörde (13
zu 3 Stimmen, 8 Enthaltungen). Dieses Anliegen war bereits im Rahmen der
Ständeratsdebatte als Einzelantrag Reichmuth (mitte, SZ) eingebracht worden, jedoch
erfolglos geblieben. Zum anderen sprach sich die Kommission für die Steuerbefreiung
juristischer Personen mit öffentlichem, gemeinnützigem oder kulturellem Zweck aus,
selbst dann, wenn diese ihre Mitarbeitenden finanziell entschädigen (9 zu 8 Stimmen, 6
Enthaltungen). Die Minderheit befürchtete, dass diese Regelung über das Stiftungsrecht
hinausgehen könnte und entsprechend in dieser Form auch für andere Arten von
Rechtsträgern Gültigkeit erlangen würde. Nichtsdestotrotz sprach sich die Kommission
in der Gesamtabstimmung mit 17 zu 0 Stimmen bei 6 Enthaltungen für die Annahme der
Vorlage aus. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.08.2021
MELIKE GÖKCE

Mit einem Postulat forderte SP-Nationalrätin Laurence Rielle Fehlmann (sp, GE) im Juni
2021 den Bundesrat dazu auf, zu überprüfen, ob die Möglichkeit zu einem Verbot der
Datenbeschaffung bei gekauften Videospielen bestehe, insbesondere wenn diese von
Kindern benutzt würden. So würden die Benutzerinnen und Benutzer zu Beginn eines
Spiels nach verschiedenen Informationen, wie geographischen Angaben, Daten zu ihrer
Identifikation und teils gar nach biometrischen Daten, gefragt. Diese Informationen
würden dann in Japan oder in den Vereinigten Staaten gespeichert und könnten, sobald
sie diese Server einmal erreicht hätten, nicht mehr einfach so gelöscht werden, selbst
wenn die Einwilligung zur Nutzung ihrer Daten von den Benutzenden zu einem späteren
Zeitpunkt entzogen würde. Der Bundesrat hatte das Postulat zur Ablehnung empfohlen,
da der Weg über ein generelles Verbot nicht zielführend sei. Vielmehr sei es zentral, die
Daten der Kinder «unter Berücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse zu bearbeiten
und sie angemessen darüber aufzuklären». Dies sei bereits mit der Stärkung des
Datenschutzrechts, welches im September 2020 vom Parlament verabschiedet worden
war, geschehen. Zusätzlich sei unter anderem das BSV seit 2011 dabei, Eltern, Lehr- und
Betreuungspersonen über die Plattform «Jugend und Medien» über die Gefahren und
Chancen des Internets aufzuklären. 
Auf Grund neuer Entwicklungen zog Rielle Fehlmann ihr Postulat wieder zurück, wie
sie in der Sondersession 2023 bekannt gab. So wurde seither etwa im neuen
Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG)
geregelt, dass Daten von Minderjährigen nur zur Alterskontrolle benutzt werden dürfen.
Zudem wurde ein Postulat «zum Schutz vor Zusatzfunktionen in Videospielen» im
Nationalrat gutgeheissen, womit der Bundesrat beauftragt wurde, Mikrotransaktionen,
die Spielende zu weiteren In-App Käufen bewegen sollen, sowie deren Suchtpotenzial,
besser zu beleuchten. 18

POSTULAT
DATUM: 01.09.2021
SARAH KUHN

Der Nationalrat befasste sich sodann in der Herbstsession 2021 mit dem Entwurf der
RK-SR zur parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE) zum Gemeinnützigkeits-
und Stiftungswesen von 2014. Eintreten sowie die Forderung der vorberatenden RK-
NR, dem Ständerat zu folgen und somit nur zwei der acht in der parlamentarischen
Initiative vorgeschlagenen Änderungen umzusetzen, waren unbestritten. Damit könnten
Stifterinnen und Stifter neu auch Änderungen bezüglich der Organisation ihrer Stiftung
beantragen, zudem dürfe die Aufsichtsbehörde selbst sogenannte «unwesentliche
Änderungen der Stiftungsurkunde» vornehmen, nachdem sie das oberste
Stiftungsorgan angehört habe, wie Kommissionssprecherin Bellaïche (glp, ZH) erklärte.
Diese beiden Punkte seien unbestritten gewesen, da sie der Realität gerecht würden
und die Stiftungen entlasteten. 

Zusätzlich schlug die RK-NR jedoch zwei neue Punkte vor. Einerseits sollten «Personen
mit einem berechtigten Kontrollinteresse» Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde
einreichen können. Derzeitig könne das Beschwerderecht sogar Stifterinnen und
Stiftern verwehrt werden, auch wenn die Stiftungsführung nicht rechtskonform handle.
Da kein Gegenantrag gestellt wurde, hiess der Nationalrat diese Änderung in der Folge
diskussionslos gut.
Mit der zweiten Änderung wollte die Kommissionsmehrheit ermöglichen, dass
Stiftungen auch steuerbefreit werden können, wenn sie ihre Stiftungsorgane
angemessen entschädigen. Damit solle gemäss Kommissionssprecherin eine

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.09.2021
SARAH KUHN

01.01.21 - 31.12.21 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Professionalisierung von Stiftungen und somit eine Stärkung des Stiftungsstandorts
vorangetrieben werden. Eine Minderheit um Baptiste Hurni (sp, NE) wollte diesen
Zusatz streichen, da er unter anderem bereits in der Vernehmlassung stark umstritten
gewesen sei. Zudem sei mit der Formulierung einer «angemessene[n] Vergütung» nicht
klar, ab wann eine Stiftung noch steuerbefreit werden könne. Kommissionssprecherin
Bellaïche hielt dagegen, dass die derzeitige Gesetzgebung je nach Kanton variiere und
durch diese Änderung eine grössere Rechtssicherheit geschaffen würde. Der
Nationalrat sprach sich mit 121 zu 68 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für die Ergänzung aus.
Einzig die Fraktionen der SP und der Grünen sowie die Mitglieder der EVP stimmten für
den Minderheitsantrag. 

In der Gesamtabstimmung wurde der Entwurf einstimmig mit 188 Stimmen (bei 1
Enthaltung) angenommen. Damit ging das Geschäft mit den zwei neu geschaffenen
Differenzen zurück an den Ständerat. 19

Die beiden Kammern beugten sich in der Herbstsession 2021 über die
Differenzbereinigung zur Revision des Filmgesetzes (Lex Netflix), die in derselben
Session auch gelang. Damit fand die Debatte nach fast einem Jahr ein Ende – als mit
Abstand letzte der verschiedenen Vorlagen zur Kulturbotschaft 2021-2024.

Der Nationalrat, welcher als erster an der Reihe war, befasste sich mit vier
bestehenden Differenzen zur ständerätlichen Version des Gesetzes. Mit der
Begründung, dass der vorgeschlagene Kompromiss für alle Beteiligten ausgewogen sei
und eine gute Stärkung des Schweizer Films ermögliche, schloss sich die Mehrheit der
WBK-NR in allen offenen Punkten dem Ständerat an. 

Die erste Differenz bezog sich auf die vom Bundesrat vorgeschlagene Höhe der
Investitionspflicht. Damit würden neu auch Online-Plattformen, wie etwa Netflix,
verpflichtet, einen gewissen Prozentsatz ihres in der Schweiz erreichten Bruttogewinns
in Schweizer Filme zu investieren. Die Frage war nun, wie hoch dieser Ansatz festgelegt
werden sollte. Der Nationalrat hatte sich in der Herbstsession 2020 auf 1 Prozent
geeinigt, was durch den Ständerat wieder rückgängig gemacht worden war. Dieser
entschied in der Sommersession 2021, dem Entwurf des Bundesrates zu folgen, und
verlangte eine Abgabe von mindestens 4 Prozent. Da dadurch inländische und
ausländische TV-Stationen gleiche Bedingungen hätten und der Schweizer Film
nachhaltig unterstützt und gefördert werden könnte, unterstützte die Mehrheit der
WBK-NR mit 14 zu 10 Stimmen den Ständerat. Eine Kommissionsminderheit, angeführt
von Peter Keller (svp, NW), forderte die Senkung der Investitionspflicht von 4 auf 2
Prozent. Der Schweizer Film werde bereits stärker gefördert als früher, 2013 mit rund
CHF 100 Mio. und heute gemäss NZZ bereits mit bis zu CHF 150 Mio. jährlich. Mit
diesem Gesetz würden nun ausländische Anbietende und Streaming-Dienste
verpflichtet, den Schweizer Filmsektor «zwangsweise mit[zu]subventionieren», was
einem liberalen Verständnis des Marktes mehr als widerspreche, wie Keller seine
Minderheit begründete. Ausserdem warf er die Frage in den Raum, ob die Probleme
beim Schweizer Film wirklich darauf zurückzuführen seien, dass dieser zu wenig Geld
bekomme, oder nicht eher zu viel erhalte. «Wenn man der Katze jeden Tag ein Whiskas
hinstellt, geht sie nicht mehr jagen. Staatsknete macht träge.» Mit 119 zu 71 Stimmen
entschied der Nationalrat jedoch, der Kommissionsmehrheit und somit dem Entwurf
des Ständerates zu folgen und die Investitionspflicht auf 4 Prozent anzusetzen. Die
Fraktionen der SP und der Grünen stimmten geschlossen, die Fraktionen der Mitte und
der Grünliberalen mit einer klaren Mehrheit für, die SVP-Fraktion geschlossen gegen die
Kommissionsmehrheit. Die Fraktion der FDP.Liberalen zeigte sich stark gespalten, so
stimmten 15 Mitglieder für den Mehrheitsantrag und 14 für die Minderheit Keller.

Als zweiter Punkt wurde die Frage diskutiert, welche Firmen von dieser
Investitionspflicht ausgenommen werden sollen. Hier hatte der Nationalrat im Herbst
2020 beschlossen, dass nebst der SRG auch regionale TV-Anbietende sowie
Kabelnetzbetreibende von dieser Regelung ausgeschlossen bleiben sollen. Dem
widersprach jedoch der Ständerat im Sommer 2021, welcher nebst der SRG keine
weiteren Ausnahmen ins Gesetz aufnehmen wollte. Auch hier folgte die
Kommissionsmehrheit mit 13 zu 10 Stimmen dem Ständerat. Regionale Anbietende
seien gar nicht von dieser Regelung betroffen, da diese sehr oft gar keine Filme zeigen
würden, was eine Ausnahme für diese Fälle obsolet mache, so Matthias Aebischer (sp,
BE) für die Kommissionsmehrheit im Rat. Eine Minderheit Kutter (mitte, ZH) verlangte
Festhalten an dem Entwurf des Nationalrates. Schnelles Internet in allen Landesteilen
sei ein extrem wichtiges Anliegen, welches auch der Bundesrat unterstütze. Ziel solle

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.2021
SARAH KUHN

01.01.21 - 31.12.21 12ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



sein, Kabelnetzbetreibende dabei zu unterstützten, den dafür nötigen Ausbau so
schnell wie möglich zu erreichen. Mit dieser Investitionspflicht werde diesen aber ein
riesiger Stein in den Weg gelegt, weshalb Kabelnetzbetreibende im Interesse aller aus
dieser Regelung ausgeschlossen werden sollten, wie der Minderheitensprecher sein
Anliegen begründete. Auch hier folgte der Nationalrat jedoch mit 110 zu 77 Stimmen (bei
3 Enthaltungen) der Kommissionsmehrheit und gab dem Ständerat in diesem Punkt
nach. Die geschlossenen Fraktionen der SP und der Grünen sowie eine klare Mehrheit
der Grünliberalen Fraktion stimmten für die Mehrheitsposition, die SVP-Fraktion, etwa
die Hälfte der FDP.Liberalen-Fraktion sowie ein Drittel der Mitte-Fraktion sprachen
sich für den Minderheitsantrag Kutter aus. 

Die dritte Differenz drehte sich um Werbeleistungen zur Bewerbung von Schweizer
Filmen und deren Anrechenbarkeit an die Investitionspflicht. Gemäss geltendem Recht
können private TV-Sender den Schweizer Film in Form von Werbeminuten statt mit
Geld unterstützen. Die offene Frage war nun, wie hoch der Werbebetrag sein darf, der
an die Investitionspflicht angerechnet werden kann. Während der Bundesrat in seiner
Botschaft vorsah, diese Möglichkeit der Anrechenbarkeit ganz abzuschaffen, hatte der
Nationalrat eine Anrechenbarkeit von Werbeminuten im Umfang von bis zu CHF 1 Mio.
vorgesehen. In der Differenzbereinigung setzte sich die nationalrätliche
Kommissionsmehrheit dem Ständerat folgend für eine Anrechnung eines Betrags bis
CHF 500'000 ein. Eine Kommissionsminderheit Kutter verlangte hingegen Festhalten an
der vorher im Rat gefassten Position (CHF 1 Mio.). Kutter argumentierte damit, dass
auch private Sender zunehmend mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen hätten und alles
andere als in Geld schwimmen würden. Der von der Kommissionsmehrheit berechnete
Rückgang der Unterstützungszahlungen für den Schweizer Film von CHF 18 auf CHF 14
Mio. erachtete Kutter als vertretbaren Kompromiss. Stattdessen würden in Zukunft die
Investitionen der Streaming-Anbietenden massiv zunehmen, was diesen Rückgang mehr
als kompensieren werde. Der Nationalrat folgte aber auch hier mit 106 zu 85 Stimmen
(bei 1 Enthaltung) wieder der Kommissionsmehrheit. Erneut stimmten die SP- und die
Grüne Fraktion geschlossen für die Kommissionsmehrheit, die SVP-Fraktion
geschlossen für die Kommissionsminderheit. Die Grünliberale Fraktion sprach sich
mehrheitlich für den Mehrheitsantrag aus, während sich die FDP.Liberalen-Fraktion
und die Mitte-Fraktion auch in dieser Frage gespalten zeigten. 

Zu guter Letzt hatte das Parlament auch über eine von Christian Wasserfallen (fdp, BE)
angeführte Minderheit zu befinden, der die gesamte «Lex Netflix», also jegliche
Investitionspflicht, streichen wollte. Er argumentierte, dass es nicht zielführend sei,
sich als kleine Schweiz mit Anbietenden wie Netflix anzulegen. Vielmehr sollte sich der
Schweizer Filmsektor mit den Produzentinnen und Produzenten in Verbindung setzen
und Kollaborationen anstreben, um von deren grossen Reichweite zu profitieren. Auch
er betonte, dass die derzeitige Unterstützung in der Höhe von CHF 150 Mio. vom BAK,
den Kantonen, Städten, Gemeinden und den SRG-Abgaben ausreichend sei. Lieber solle
man sich auf die Qualität des Filmes berufen und bessere Drehbücher schreiben, dann
hätte der Schweizer Film vielleicht auch bessere Chancen auf dem internationalen
Markt, forderte er. Ein Drittel der FDP.Liberalen-Fraktion, die SVP-Fraktion sowie
einzelne Mitglieder der Grünen und der Grünliberalen unterstützten Wasserfallen; mit
121 zu 65 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) lehnte der Nationalrat den Minderheitsantrag
Wasserfallen ab und hielt an der Lex Netflix fest. 

Da in der Nationalratsdebatte alle inhaltlichen Differenzen beseitigt worden waren, ging
es im Ständerat nur noch um zwei rein sprachliche Anpassungen. Diese wurden von der
kleinen Kammer in der Folge diskussionslos und stillschweigend gutgeheissen.

Damit war die Vorlage nach langen Diskussionen im Oktober 2021 bereit für die
Schlussabstimmungen. Im Nationalrat wurde die «Lex Netflix» mit 124 zu 67 (bei 3
Enthaltungen) angenommen. Die Fraktionen der SP, der Grünen und der GLP stimmten
geschlossen für, die SVP-Fraktion geschlossen gegen den Gesetzesentwurf. Uneinig
waren sich die Fraktionen der FDP.Liberalen und der Mitte, wobei jeweils eine Mehrheit
für die Vorlage stimmte. Im Ständerat fand das Gesetz mit 32 zu 8 Stimmen (4
Enthaltungen) deutliche Zustimmung. 20
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Die parlamentarischen Beratungen zur Revision des Filmgsetzes (Lex Netflix) und die im
Herbst 2021 gefassten Beschlüsse führten zu medialen Debatten. Insbesondere zum
Beschluss, dass Streaming-Anbietende wie Netflix neu dazu verpflichtet werden sollten,
4 Prozent ihres in der Schweiz erzielten Bruttogewinns in den Schweizer Film zu
reinvestieren, zeigten sich nicht nur im Parlament, sondern auch in der Öffentlichkeit
Meinungen, die weit auseinander gingen.

Seitens der Filmindustrie waren nur positive Stimmen zu hören, welche jedoch nur in
den französischsprachigen Zeitungen Widerhall fanden. Die Filmindustrie sei
erleichtert, dass nun auch der Nationalrat die Investitionspflicht gutgeheissen habe,
welche in anderen Ländern bereits üblich sei. Dies sorge für faire
Wettbewerbsbedingungen für die Industrie, wie Barbara Miller, Präsidentin des
Verbands Filmregie und Drehbuch Schweiz (ARF/FDS) gegenüber der Zeitung La Liberté
zu Protokoll gab. Jean-Marc Fröhle, Filmproduzent und Co-Präsident der «IG –
Unabhängige Schweizer Filmproduzenten», wies darauf hin, dass Schweizer
Regisseurinnen und Regisseure von internationalen Koproduktionen abhängig seien,
insbesondere bei Serien. Oftmals seien sie nicht in der Lage, mit den in der Schweiz
verfügbaren Mitteln einen unabhängigen Schweizer Film zu produzieren, was sich nun
durch dieses Gesetz ändern werde.

In den Medien mussten die liberalen Parteien Kritik einstecken: Aus liberaler Sicht
spräche alles gegen die «Lex Netflix». Es handle sich dabei um «einen ungeniessbaren
Cocktail aus Heimatschutz, Subventionitis und Bevormundung», schrieb etwa die NZZ.
Da die SVP geschlossen gegen das FiG gestimmt hatte, sei es in den Händen der FDP
und GLP gelegen, diesen «Investitionszwang» aus dem Gesetz zu streichen. Die Genfer
Nationalrätin Simone de Montmollin (fdp, GE) erklärte die Mehrheitsmeinung der FDP
gegenüber Le Temps damit, dass es nicht um Protektionismus gehe, sondern um eine
Harmonisierung mit den Praktiken in den Nachbarstaaten. Grosse Plattformen würden
nur da produzieren, wo sie dazu ermutigt werden.

Auch die bürgerlichen Jungparteien waren mit der beschlossenen Gesetzesrevision
nicht einverstanden und befürchteten, dass letztendlich die Konsumentinnen und
Konsumenten die Abgaben durch höhere Gebühren tragen müssten. Da die
Gesetzesrevision insgesamt völlig an den Interessen der Jungen vorbei ziele, kündigten
sie noch am Tag der Schlussabstimmung via Twitter an, das Referendum ergreifen zu
wollen, wie die Aargauer Zeitung und die NZZ berichteten. 21

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.09.2021
SARAH KUHN

Von Oktober bis Dezember 2021 verwandelte sich das Bundeshaus im Kontext der
zweiten Frauensession und zur Feier des 50-jährigen Jubiläums des
Frauenstimmrechts erstmalig seit seines Bestehens in eine Kunsthalle, wie die
Aargauer Zeitung berichtete. Die von der Schweizerischen Gesellschaft bildender
Künstlerinnen (SGBK) organisierte Aktion umfasste insgesamt 67 Silhouetten von
Künstlerinnen, welche alle – mit einem klar ersichtlichen Stimmzettel versehen – im
ganzen Bundeshaus verteilt waren. Dass gerade die SGBK, eine kleine, privat finanzierte
und ums Überleben kämpfende Organisation, eine solche Aktion zu Ehren der Frauen
organisierte und nicht etwa der grösste Berufsverband der Schweizer
Kulturschaffenden, die staatlich subventionierte Visarte, passe gemäss der Aargauer
Zeitung in die Geschichte der Organisation: So hätten Künstlerinnen schon immer um
den Zugang zur Kunstszene kämpfen müssen und seien lange Zeit weder zu Akademien
noch Berufsverbänden zugelassen gewesen. Als Reaktion hätten 1902 die Pionierinnen
Hanni Bay, Adèle Lilljeqvist, Clara von Rappard und Martha Stettler, gemeinsam mit
anderen Frauen, ihren eigenen Berufsverband gegründet: die SGBK.
Im Zusammenhang mit dem 50-jährigen Jahrestag der Einführung des
Frauenstimmrechts ging die Aargauer Zeitung in einem Interview mit der Leiterin der
visuellen Künste bei Pro Helvetia, Madeleine Schuppli, zudem der Frage nach, warum
die Kunstwelt nach wie vor so stark von Männern dominiert sei. Schuppli erklärte dies
unter anderem mit den wenigen weiblichen historischen Figuren in der Kunst – eben
mangels der fehlenden Möglichkeiten für Frauen damals. Zudem würden Käuferinnen
und Käufer von Kunstwerken im Hinblick auf die hohen Investitionen eher risikoavers
handeln und Werke von Männern noch immer als sicherere Variante einstufen.
Schliesslich seien auch die hohen Führungsposten im Kunstbereich, etwa
Direktionsstellen in grossen Kunsthäusern, nach wie vor mehrheitlich in Männerhand.
Hingegen würden die Kunststudiengänge schon länger mehrheitlich von Frauen besucht
und mittelgrosse Kunsthäuser von Direktorinnen geleitet. Schuppli verwies auch auf den
weiterhin grossen Gender-Pay-Gap: So sei dieser in der Kulturwirtschaft gemäss einer
Statistik des BFS mit 17 Prozent sogar höher als der nationale Durchschnitt von 12
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Prozent. 22

Nachdem die RK-SR die Vorprüfung der fünf Standesinitiativen (Kt.Iv. BE 08.316; Kt.Iv.
SG 09.313; Kt.Iv. TI 09.314; Kt.Iv. FR 09.332; Kt.Iv. ZG 10.302) wieder aufgenommen
hatte, nachdem sie zuvor zehn Jahre lang sistiert gewesen waren, kam sie zum Schluss,
dass die Forderungen der fünf Standesinitiativen für einen stärkeren Schutz von
Jugendlichen vor gewaltvollen Videospielen im Entwurf des Bundesrates zum neuen
Bundesgesetz zum Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiel einbezogen
würden und dass beide Kammern im Rahmen der Debatte über das Gesetz ihre
Anliegen einbringen können. Da damit keine weiteren Massnahmen nötig seien,
beantragten die RK-SR sowie die RK-NR, den kantonalen Begehren keine Folge zu
geben. Die beiden Räte folgten diesen Anträgen diskussionslos und stillschweigend. 23

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
SARAH KUHN

Nach den ersten Beratungen des Entwurfs der RK-SR zum Gemeinnützigkeits- und
Stiftungswesen in Umsetzung einer parlamentarischen Initiative Luginbühl (bdp, BE)
waren zur Differenzbereinigung in der Herbst- und Wintersession 2021 noch zwei
Differenzen offen.

Bei der ersten Differenz wollte der Nationalrat neu das Beschwerderecht im Rahmen
von Stiftungen gesetzlich regeln und auf Personen ausweiten, die ein «berechtigtes
Kontrollinteresse» an der Arbeit des Stiftungsrates haben. Der Ständerat folgte jedoch
stillschweigend seiner Kommission, lehnte diesen Punkt ab und hielt somit an der
Differenz fest. Der Artikel sei zu undeutlich formuliert, weshalb man eine
Beschwerdeflut und somit eine Schwächung des Stiftungsstandorts Schweiz und der
Rechtssicherheit fürchte, erklärte Kommissionssprecher Beat Rieder (mitte, VS). Zudem
sei die bereits bestehende Aufsicht über Stiftungen ausreichend und funktioniere gut.
Doch auch der Nationalrat hielt in der Wintersession 2021 auf Anraten seiner
Kommissionsmehrheit und gegen eine Minderheit Vogt (svp, ZH) an der Differenz fest:
Die Formulierung eines «berechtigte[n] Kontrollinteresse[s]» werde eine
Beschwerdeflut verhindern, argumentierte Kommissionssprecherin Judith Bellaïche
(glp, ZH). Erfolglos blieb auch eine Minderheit Dandrès (sp, GE), die den Beschwerdeweg
noch weiter öffnen und die Bedingung eines «berechtigten Interesses» streichen
wollte. In der Folge stimmten beide Räte einem Kompromissvorschlag zu: So hatte eine
erfolgreiche Minderheit Sommaruga (sp, GE) im Ständerat vorgeschlagen, das
Beschwerderecht begrenzter zu erweitern, als es der Nationalrat ursprünglich
vorgesehen hatte. Konkret sollten Spenderinnen und Spender sowie ihnen
nahestehende Personen, welche der Nationalrat einschliessen wollte, vom
Beschwerderecht ausgeschlossen werden. Der Ständerat folgte diesem Vorschlag mit
26 zu 17 Stimmen. Der Bundesrat, welcher sich ursprünglich gegen eine Erweiterung
ausgesprochen hatte, erachtete diesen Kompromiss ebenfalls als machbare Lösung, wie
Karin Keller-Sutter erläuterte. In der Folge stimmte auch der Nationalrat dieser Lösung
stillschweigend zu, womit diese erste Differenz bereinigt war. Damit haben nun
Begünstigte und Gläubiger einer Stiftung, sowie Stifter und Zustifter, ihnen
nahestehende Personen und Stiftungsratsmitglieder ein Beschwerderecht. Dafür muss
jedoch ein berechtigtes Kontrollinteresse daran, dass die Stiftung im Sinne des
Stiftungszwecks handelt, nachgewiesen werden können.

Eine zweite Differenz hatte der Nationalrat bei der Frage, ob Stiftungen, die ihre
Stifungsorgane entsprechend ihrer Aufgaben entlöhnen, steuerbefreit werden
können, geschaffen. Die RK-SR wollte auch hier an der ablehnenden Haltung des
Ständerats festhalten, da diese Forderung in der Vernehmlassung von 18 Kantonen strikt
abgelehnt worden sei, wie Kommissionssprecher Rieder die Mehrheitsposition
ausführte. Die Kommission befürchtete etwa, dass Stiftungsgelder so in Löhne statt in
den tatsächlichen Stiftungszweck fliessen würden. Der Ständerat folgte stillschweigend
seiner Rechtskommission, woraufhin aber auch der Nationalrat an seiner Version
festhielt, um eine professionellere Stiftungsführung zu ermöglichen. Zudem gehe es
eben um «angemessene» und nicht um «marktkonforme» Löhne, wie der Ständerat
befürchtet hatte. Die Argumentation des Ständerates sei widersprüchlich, da er den
zweckmässigen Einsatz der Gelder bei den Löhnen fürchte, aber gleichzeitig eine
Beschwerdemöglichkeit für solche Fälle verhindern wolle, kritisierte
Kommissionssprecherin Bellaïche den Schwesterrat. Nach einem weiteren Festhalten
des Ständerats lenkte der Nationalrat ein und verzichtete auf diese Ergänzung, womit
auch die letzte Differenz bereinigt werden konnte.
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Das Geschäft war damit für die Schlussabstimmungen bereit, welche noch in der
Wintersession 2021 stattfanden. Der Nationalrat nahm den Entwurf mit 141 zu 52
Stimmen an, wobei alle ablehnenden Stimmen von Mitgliedern der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion stammten. Der Ständerat nahm die Vorlage hingegen
einstimmig mit 43 Stimmen an. Damit kamen die Beratungen zur parlamentarischen
Initiative Luginbühl und zu deren Umsetzung nach gut sieben Jahren zu einem Ende. 24

Kirchen und religionspolitische Fragen

Bereits kurz vor dem Abstimmungssonntag im November 2020 zur
Konzernverantwortungsinitiative reichten die Jungfreisinnigen in fünf Kantonen (AG,
BE, SG, TG, ZH) eine Stimmrechtsbeschwerde gegen die Landeskirchen und deren
aktive Beteiligung am Abstimmungskampf zu Gunsten der Initiative ein. Als die
Kantonsregierungen nicht darauf eintraten, da diese Frage auf nationaler Ebene
geregelt werde, richtete die Jungpartei ihre Beschwerde an das Bundesgericht. Sie
beschuldigte die Kirchen, gegen Artikel 34 der Bundesverfassung – welcher
Sachlichkeit, Transparenz und Verhältnismässigkeit vorschreibt – verstossen zu haben,
und verlangten, dass sich die Religionsgemeinschaften in zukünftigen
Abstimmungskämpfen neutral verhalten müssten. In einer Stellungnahme an das
Bundesgericht, welche in den Medien teilweise veröffentlicht wurde, teilte die
Bundeskanzlei (BK) die Vorwürfe der Jungpartei und stellte fest, dass das Engagement
der katholischen und reformierten Landeskirchen im Zuge des Abstimmungskampfes
zur KVI «zumindest grenzwertig» gewesen sei, insbesondere da Gegenargumente
keinen Eingang in ihre Argumentation gefunden hätten. Die Kirche sei eine öffentlich-
rechtlich anerkannte Körperschaft, welche einen staatlichen Auftrag wahrnehme. Dafür
erhalte sie gewisse Privilegien, wie etwa das Recht, Steuern erheben zu dürfen, was sie
dazu verpflichte, sich an Grundrechte wie die Gewährung der Abstimmungsfreiheit zu
halten. Inwiefern die Kirchen im Rahmen ihrer Werbung für die KVI gegen diese
Vorgaben verstossen hätten, sei zu klären. 

Im März 2021 schrieb das Bundesgericht die fünf Stimmrechtsbeschwerden der
Jungfreisinnigen als gegenstandslos ab. Das aktuelle Interesse, welches nötig sei, um
ein solches Leiturteil zu fällen, sei nicht gegeben, da die Initiative am Ständemehr
gescheitert sei. Das Bundesgericht stimmte jedoch zu, dass ein Interesse bestehen
könnte, in diesem Feld Klarheit zu schaffen – jedoch sei dies nur möglich, wenn sich die
kirchlichen Interventionen im Abstimmungskampf auf das Ergebnis auswirken würden.
Während die Jungfreisinnigen das Urteil bedauerten und weiterhin auf ihrer Forderung
nach Neutralität der Kirchen bestanden, begrüsste das Komitee «Kirche für
Konzernverantwortung», dem über 700 Kirchgemeinden und Pfarreien angehörten, das
Ergebnis. Es sei selbstverständlich, dass sich die Kirche in einer Demokratie zu
politischen Fragen äussere und an öffentlichen Debatten teilnehme. Gleichzeitig seien
sich die Kirchen auch bewusst, dass eine Aufarbeitung angezeigt sei – eine solche
versprachen in der Folge Daniel Kosch, Generalsekretär der Römisch-Katholischen
Zentralkonferenz (RKZ), sowie Rita Famos, die neue Präsidentin der Evangelisch-
reformierten Kirche Schweiz (EKS). 25
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In seinem jährlichen Antisemitismusbericht sammelt und analysiert der Schweizerische
Israelitische Gemeindebund (SIG) in Zusammenarbeit mit der Stiftung gegen Rassismus
und Antisemitismus (GRA) seit 2008 antisemitische Vorfälle aus der deutschsprachigen,
rätoromanischen und italienischsprachigen Schweiz. Die Vorfälle sammelt der SIG zum
einen über eine interne Meldestelle, andererseits werden auch Fälle aufgenommen,
über welche die Medien berichten, sowie vom SIG im Internet selbst recherchierte
Fälle. Als Grundlage nutzt der SIG dabei die Antisemitismusdefinition der International
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Für die Westschweiz erstellt die CICAD einen
eigenen Antisemitismusbericht, der jedoch methodisch vom Bericht des SIG abweicht.

Im Jahr 2021 verzeichnete der Antisemitismusbericht einen deutlichen Anstieg an
antisemitischen Vorfällen. So kam es insgesamt zu 859 gemeldeten oder beobachteten
Fällen von Antisemitismus – dies beinhaltete Übergriffe in der realen, aber auch der
digitalen Welt, wobei letztere mit 806 Fällen deutlich die Mehrheit bildeten. In der
Mehrheit der Fälle – nämlich in 95.5 Prozent der Fälle – handelte es sich um
antisemitische Aussagen, die restlichen 4.5 Prozent der Fälle setzten sich aus
Beschimpfungen (2.0%), Karikaturen (1.2%), Schmierereien (0.8%), Auftritten (0.3%) und
Sachbeschädigungen (0.1%) zusammen. In der Westschweiz kam es gar zu zwei
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körperlichen Angriffen auf jüdische Menschen, wie der CICAD-Bericht zeigte. Dabei
kam es im Jahr 2021 aufgrund von Strafanzeigen durch den SIG und der GRA zu
insgesamt sechs Verurteilungen gegen rechtsextreme und antisemitische Personen.
Inhaltlich standen antisemitische Verschwörungstheorien (48.4%) und Fälle des
allgemeinen Antisemitismus, also die Verbreitung von antisemitischen Stereotypen
(38.5%) im Zentrum. Dazu kam noch Israel-bezogener Antisemitismus (8.6%) und
Leugnung oder Banalisierung des Holocaust (4.5%). 

Gemäss Bericht können jeweils sogenannte «Trigger» ausgemacht werden, die zu einer
Häufung von antisemitischen Vorfällen führen. Für das Jahr 2021 hätten etwa
Diskussionen um ein Schweizer Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus oder die
Eskalation des Israel-Palästina-Konflikts solche Trigger dargestellt und insbesondere zu
einem deutlichen Anstieg des Israel-bezogenen Antisemitismus in der Schweiz geführt.
Doch der mit Abstand grösste Trigger sei wie bereits im Vorjahr die Covid-19-Pandemie
gewesen, die über das ganze Jahr hinweg zu Verschwörungstheorien geführt habe.
Jedoch seien die antisemitischen Verschwörungstheorien bei den Schweizer
Gegnerinnen und -gegnern der Corona-Massnahmen nach wie vor nicht
mehrheitsfähig. Zugenommen hätten zudem die Vergleiche der Massnahmen gegen
Covid-19, insbesondere des Covid-Zertifikats, mit dem Holocaust. Obwohl der SIG
diesen Vergleich als «absolut abstossend» erachte, fliessen diese Fälle jedoch nicht als
Antisemitismusfälle in die Statistiken ein, da sie gemäss der verwendeten IHRA-
Antisemitismusdefinition nicht automatisch antisemitisch seien – auch wenn sie wegen
einer Verharmlosung des Holocaust und dessen Folgen gefährlich seien.

Der Bericht schloss mit diversen Empfehlungen und identifizierte fünf Handlungsfelder,
um einer weiteren Zunahme von Antisemitismus entgegenzuwirken. So solle der Bund
etwa für eine bessere Datenlage sorgen oder soziale Medien sollten vermehrt in die
Verantwortung gezogen werden, damit antisemitische Aussagen auf ihren Plattformen
durch gute Moderation besser erkannt und gelöscht werden könnten. Der SIG führte
gemäss Bericht auch eigene Präventionsmassnahmen durch, etwa Schulbegegnungen
und Aufklärung rund um das Judentum. Zudem startete 2021 ein Pilotprojekt mit der
Schweizer Armee, um für Diversität und Inklusion zu sensibilisieren.

Auch in den Medien wurde der Antisemitismus thematisiert. So berichteten die Medien
etwa, dass der SIG Strafanzeige gegen die PNOS eingereicht hatte. Diese hatte in ihrem
Parteimagazin Teile der «Protokolle der Weisen von Zion», einer der gemäss SIG am
weitesten verbreiteten antisemitischen Hetzschriften weltweit, veröffentlicht.
Nachdem im März 2021 antisemitische Aussagen und Symbole an der Synagoge in Biel
angebracht worden waren, forderten der SIG sowie Mitglieder des Berner Kantonsrats
gemäss Medien, dass der Kanton Bern seine Bemühungen zum Schutz der jüdischen
Gemeinschaft erhöhe. In den vergangenen zwei Jahren habe sich gezeigt, dass die CHF
500'000, welche der Bund für Sicherheitsmassnahmen für bedrohte Minderheiten
gesprochen hatte, nicht ausreichten. Das Budget sei in den letzten beiden Jahren
jeweils ausgeschöpft worden, wobei nicht alle Anträge hätten genehmigt werden
können – für 2022 seien insgesamt Anfragen in der Höhe von CHF 1 Mio. eingegangen. 26

In Erfüllung eines im März 2017 vom Nationalrat angenommenen Postulats von Maja
Ingold (evp, ZH) veröffentlichte der Bundesrat im August 2021 den Bericht zu
Professionalisierungsanreizen für religiöse Betreuungspersonen. Der Bericht hatte
entsprechend das Ziel auszuarbeiten, «ob und inwiefern das inkludierende Potenzial
islamischer Betreuungspersonen durch Ausbildungsvorgaben gefördert und nutzbar
gemacht werden kann». Die ZHAW, welche die Studie im Auftrag des BJ und des SEM
durchführte, stellte grundlegend fest, dass der Einfluss und die Reichweite von Imamen
durch die Öffentlichkeit überschätzt werde. So spielten Moscheen und islamische
Betreuungspersonen eine Nebenrolle in sogenannten «Radikalisierungsphänomenen»,
wodurch es wenig zielführend sei, sich auf die Ausbildung von Imamen zu
konzentrieren, um dieses Problem anzugehen. Die Studie fokussierte sich auf drei
Schwerpunkte, von welchen der Bundesrat insgesamt 12 Erkenntnisse im Umgang mit
religiösen Betreuungspersonen und 6 konkrete Handlungsempfehlungen ableitete.
Der erste Punkt drehte sich um die von der Postulantin verlangten
Weiterbildungsmöglichkeiten für islamische Betreuungspersonen. Hier zeigte der
Bericht etwa auf, dass vom Staat vorgegebene Ausbildungsvoraussetzungen für Imame
weder zielführend noch rechtlich umsetzbar seien. Die religiöse Neutralität des Staates
verbiete jegliches staatliches Eingreifen in Angelegenheiten von privatrechtlich
organisierten Religionsgemeinschaften. Zudem hätten sich die Änderungen des AIG von
2019, welche Zulassungsvoraussetzungen für religiöse Betreuungspersonen aus
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Drittstaaten definierte, bisher gut bewährt. Dazu gehörten etwa Kenntnisse der
Landessprache entsprechend der Region, in der die betreffende Person arbeitet, sowie
eine gewisse Vertrautheit mit dem gesellschaftlichen und rechtlichen Wertesystem der
Schweiz. Eine erneute Revision sei hier aus Sicht des Bundesrates nicht angezeigt.
Der zweite Schwerpunkt lag auf der Einbindung von privatrechtlich organisierten
Religionsgemeinschaften in der Seelsorge in öffentlichen Institutionen. 
Zum einen würde dies dem Bund die Möglichkeit geben, staatliche Voraussetzungen zur
Zulassung als Seelsorgerin oder Seelsorger aufzustellen – wie etwa einen Abschluss
einer Weiterbildung in diesem Bereich – und dadurch Professionalisierungsanreize
schaffen. Zum anderen könnte man so dem Anspruch der Bewohnenden von
Institutionen und Einrichtungen auf Seelsorge, welche ihrer religiösen Zugehörigkeit
entspricht, gerecht werden. Dabei sollten auch Institutionen des Bundes einbezogen
werden, wie die Armee oder Bundesasylzentren. In der Armee seien mittlerweile auch
Religionsgemeinschaften, die nicht öffentlich-rechtlich anerkannt sind, in das
Seelsorge-Angebot eingebunden. In Bundesasylzentren fehle es derzeitig noch an einer
ähnlichen Lösung, es habe jedoch bereits erste erfolgreiche Pilotversuche einer
muslimischen Seelsorge in Bundesasylzentren gegeben. Der Bundesrat wolle daher
prüfen, ob diese flächendeckend eingeführt und finanziert werden könne.
Als letzter Punkt zeigte der Bericht auf, dass es zentral sei, den Dialog und die
Zusammenarbeit zwischen den Religionsgemeinschaften und den Kantonen sowie
zwischen den Behörden zu intensiveren, auszubauen und allenfalls zu
institutionalisieren. Dies sei in Anbetracht der zunehmenden Religionsdiversität und
dem demographischen Wandel von besonderer Bedeutung. Entsprechend unterstützte
der Bundesrat die Schaffung von Fachstellen für Religionsfragen.
Zum Schluss betonte der Bundesrat, dass dieser Bericht nicht abschliessend sei und
dass im Rahmen des Postulats der SIK-SR zu Imamen in der Schweiz weitere relevante
Aspekte dieses Themenbereichs untersucht würden.
Mit diesem Bericht erachtete der Bundesrat das Postulat von Maja Ingold als erfüllt. Der
Nationalrat schrieb es in der Sommersession 2022 ab. 27

In der Herbstsession 2021 beugte sich der Nationalrat über eine Motion der SVP-
Fraktion vom September 2019, bei welcher der Titel Programm war: «Stopp der
Ausbreitung des radikalen Islams in der Schweiz!». Damit forderte die SVP-Fraktion
unter anderem ein Verbot von direkten oder indirekten Zahlungen aus dem Ausland an
islamische Organisationen, Gebetshäuser und weitere Institutionen mit denen die
Förderung des Islams in der Schweiz finanziert würde. Ausserdem solle der
Informationsaustausch zwischen den Behörden auf allen Ebenen ausgebaut werden und
genügend Spezialistinnen und Spezialisten zur Überwachung von Moscheen und
Imamen zur Verfügung gestellt werden. Zusammen mit weiteren Massnahmen solle
damit die Schweizer Rechtsordnung bewahrt und die Schweiz weiter vor terroristischen
Anschlägen geschützt werden, wie Walter Wobmann (svp, SO) das Anliegen seiner
Fraktion erklärte. Bundesrätin Karin Keller-Sutter sprach sich gegen die Annahme der
Motion aus. Auch wenn von extremistischen islamistischen Gemeinschaften durchaus
Gefahr ausgehe, seien die geforderten Massnahmen unverhältnismässig und würden die
Grundrechte der muslimischen Gemeinschaft verletzen. Dies sei diskriminierend und
verfassungswidrig, wie die Justizministerin ausführte.
Der Nationalrat lehnte die Motion in der Folge mit 136 zu 54 Stimmen ab. Die
befürwortenden Stimmen stammten aus der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion
sowie von einer Person aus der FDP.Liberalen-Fraktion.
Bereits kurz vor Einreichung dieser Motion hatte der Nationalrat in der Herbstsession
2019 eine exakt gleichlautende Motion der SVP-Fraktion abgelehnt, welche ebenfalls
von Walter Wobmann vertreten worden war. Damals wurde sie per Stichentscheid
durch die damalige Präsidentin Marina Carobbio (sp, TI) allerdings noch äusserst knapp
abgelehnt. 28
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Urheberrecht

Nachdem die RK-NR 2018 der parlamentarischen Initiative Nantermod (fdp, VS) Folge
gegeben, sich ihre Schwesterkommission aber im Herbst 2019 mit 8 zu 0 Stimmen bei
einer Enthaltung gegen die Abschaffung der Vergütung auf Werkverwendungen in
privaten Räumlichkeiten von Hotels, Ferienwohnungen, Spitälern und Gefängnissen
ausgesprochen hatte, kam die Vorlage in der Frühjahrssession 2021 in die grosse
Kammer. Die Rechtskommission des Nationalrats beantragte in ihrem Bericht vom
Januar 2021 zwar weiterhin, der Initiative Folge zu geben, dies jedoch mit einem neuen
Stimmenverhältnis von 13 zu 11 bei einer Enthaltung und einem Minderheitsantrag
Brenzikofer (gp, BL) auf Ablehnung. Die Kommissionsmehrheit erachtete es als
notwendig, insbesondere den Begriff «private Räumlichkeiten» neu zu definieren und
so dafür zu sorgen, dass in diesen privaten Räumlichkeiten keine
Urheberrechtsentschädigungen anfallen. Dies könne in der von der Coronakrise stark
gebeutelten Hotelbranche zu Kostensenkungen führen. Die Minderheit vertrat hingegen
die Ansicht, dass man den äusserst fragilen AGUR-Kompromiss zur URG-Revision nicht
gefährden dürfe, zumal sich der Konsum von Multimediainhalten verändert habe, was
von der betroffenen Branche berücksichtigt werden müsse. Im Weiteren handle es sich
bei den zu entrichtenden Beiträgen um so geringe Summen, dass eine Annahme des
Vorstosses die Hotellerie nicht wirklich entlasten würde.
Der Nationalrat schloss sich mit 119 zu 65 Stimmen bei einer Enthaltung dem
Mehrheitsantrag an und sprach sich für Folgegeben aus. Wohl nicht zuletzt teilte der
Rat die Auffassung von Nationalrat Bregy (cvpo, VS), dass man mit diesem Vorstoss die
Möglichkeit habe, ein Zeichen für den Abbau von Gebühren, Abgaben und der
Bürokratie zu setzen – auch wenn es sich hierbei um verhältnismässig kleine Beträge
handle. Die parlamentarische Initiative ging in der Folge für weitere Beratungen an die
Rechtskommission des Ständerats (RK-SR). 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.2021
MELIKE GÖKCE

In Erfüllung eines Kommissionspostulates der WBK-SR veröffentlichte der Bundesrat im
Dezember 2021 einen Bericht über die Wirksamkeit der Revision des
Urheberrechtsgesetzes (URG) von 2022. Der Bericht umfasste zwei Teile, wobei jeweils
die Wirksamkeit der Gesetzesänderungen in der Schweiz sowie jene auf EU-Ebene
untersucht und verglichen wurden.
Im ersten Teil wurde die Wirksamkeit der Revision untersucht, welche in drei Ziele
gegliedert war: «Effizienz», «Zugang» und «Stärkung der Kulturschaffenden». Der
Bericht kam zum Schluss, dass sowohl die effizientere Durchsetzung des Urheberrechts
im digitalen Umfeld als auch die Verbesserung der Vergütung der Kulturschaffenden bei
der Online-Nutzung ihrer Werke grundsätzlich erfolgreich gewesen sei. 
Der zweite Schwerpunkt der Revision hatte einen verbesserten Zugang zu Werken zum
Ziel. Zu diesem Zweck wurde beispielsweise eine Schranke für verwaiste Werke
eingeführt, welche die Nutzung von Werken, deren Rechteinhaberinnen oder
Rechteinhaber unbekannt sind, ermöglichen sollte. Seit der Revision seien so bereits 32
Lizenzen zu historisch und kulturell interessanten verwaisten Werken ermöglicht
worden, war dem Bericht zu entnehmen. Trotzdem sehe der Bundesrat hier noch
Spielraum für eine Steigerung. So sei etwa eine international vereinbarte
Schrankenbestimmung wünschenswert, um auch grenzüberschreitende Nutzungen zu
ermöglichen. Zudem sollten die praktischen Erfahrungen mit den «erweiterten
Kollektivlizenzen» weiter aktiv geprüft werden, um deren Effekte klarer einschätzen zu
können. Diese sollen es ermöglichen, «mit vertretbarem Aufwand eine Vielzahl
urheberrechtlich geschützter Werke zu nutzen». 

Der zweite Teil des Berichts widmete sich der «Sicherung des Qualitätsjournalismus
und einer freien pluralistischen Presse» sowie einer möglichen Einführung eines
Leistungsschutzrechts in der Schweiz. 
Journalistische Medien seien zusehends mit verstärkter Konkurrenz der neueren
Online-Dienste, wie etwa Twitter, konfrontiert, was zu Schwierigkeiten bei der
Finanzierung der journalistischen Angebote führe. Zum einen würden Online-Dienste
für ihre Nutzerinnen und Nutzer Übersichten mit den wichtigsten Informationen und
entsprechenden Links zur Verfügung stellen – ohne dafür die kostspieligen und
zeitaufwendigen Inhalte selbst erstellen zu müssen. Die journalistischen Medien können
zwar auch davon profitieren, weil ihre Dienstleistungen so häufiger aufgerufen werden.
Wenn aber Online-Dienste auf sogenannte «Snippets» zurückgreifen – das sind kurze
Textausschnitte, die einen Einblick in den Inhalt gewähren –, kann dies auch dazu
führen, dass die Personen bereits die Informationen haben, die sie wollten und somit
den eigentlichen Artikel gar nicht mehr aufrufen. Dies führe dann unter anderem dazu,
dass Online-Dienste attraktivere Werbeplattformen darstellten als die klassischen
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journalistischen Medien, wie dem Bericht zu entnehmen war.
Ein grosses Problem sei nun, dass diese «Snippets» teilweise so kurz seien, dass sie
nicht mehr unter das Urheberrecht fallen, womit die journalistischen Medien bei den
Online-Diensten keine angemessene Entschädigung für ihren Aufwand einfordern
können. Ein Leistungsschutzrecht würde genau hier ansetzen und den Schutz auch auf
diese kurzen Textauszüge ausdehnen. Konkret könnten journalistischen Medien ihre
Inhalte damit lizenzieren, um damit ihre hohen Schaffungskosten der Inhalte
amortisieren zu können. Da die Schweiz in der Revision des URG vorerst auf die
Einführung eines solchen Leistungsschutzrechts verzichtet hatte, untersuchte der
Bericht stattdessen die Situation in der EU, welche ein solches 2019 im Rahmen der EU-
Richtlinie zum Urheberrecht geschaffen hatte. Der Bericht kam zum Schluss, dass das
koordinierte Vorgehen in der EU erste positive Ergebnisse gezeigt habe und die
journalistischen Medien ihre Einnahmen dank dieser Ausweitung des Urheberrechts
steigern konnten.
In Frankreich hätten sich die positiven Erfolge aber erst nach einem Gerichtsentscheid
gezeigt: Der Grosskonzern Google hatte versucht das neue Gesetz zu umgehen, indem
er die verwendeten «Snippets» einfach soweit gekürzt hatte, dass sie nicht mehr unter
das Leistungsschutzrecht fielen. Das Gericht hatte festgestellt, dass Google sich
«wettbewerbsmissbräuchlich» verhalten hatte. Dem Grosskonzern wurde «eine
marktbeherrschende Stellung» zugesprochen, wodurch es ihm möglich gewesen sei,
die journalistischen Medien zu zwingen, die Inhalte auch ohne Vergütung zu teilen. Ob
das Schweizer Wettbewerbsrecht einen gleichen Entscheid ermöglichen würde, und ob
das Gesetz auch ohne ein solches Urteil Wirkung zeigen würde, sei noch unklar. Daher
solle das EJPD prüfen, ob eine unveränderte Übernahme dieser EU-Richtlinie
überhaupt zielführend wäre. Der Bundesrat wolle bis Ende 2022 ausserdem eine
Vernehmlassungsvorlage ausarbeiten, in der er die «Ansätze zur Regelung eines
Leistungsschutzrechtes» vertieft, um die für die direkte Demokratie wichtigen
journalistischen Beiträge auf Online-Plattformen zu vergüten. 30

Archive, Bibliotheken, Museen

Im Februar 2018 hatte Claude Janiak (sp, BL) in einem Postulat gefordert, dass die
Umsetzung des Bundesgesetzes über die Archivierung (BGA), welches im Jahr 1998
verabschiedet worden war, evaluiert und das weitere Vorgehen dargelegt werden soll. In
Erfüllung des Postulats veröffentlichte der Bundesrat im September 2021 seinen
Bericht zur Umsetzung des Archivierungsgesetzes, der auf Auswertungen des
Forschungsbüros «Büro Vatter» beruhte. Der Bericht zog grundsätzlich ein positives
Fazit zu den im BGA festgelegten Archivierungsabläufen, diese hätten sich bewährt.
Nichtsdestotrotz eröffneten die Auswertungen insgesamt neun Handlungsfelder,
aufgrund derer der Bundesrat verschiedene Massnahmen definierte.
Die konsequente Umsetzung der Ordnungssysteme sowie der neuen digitalen
Informationsverwaltung soll durch sogenannte «GEVER-Systeme» sichergestellt
werden, forderte der Bundesrat. Zudem soll ein «Aufräumprojekt» gestartet werden,
wodurch liegengebliebene Unterlagen in diversen Archivierungsstellen doch noch ihren
Weg ins Archiv finden sollen. Da die Weisungs- und Aufsichtskompetenzen des
Bundesarchivs nicht genügten, um die gesetzlichen Standards durchsetzen zu können,
soll entschieden werden, ob die Eigenverantwortung der archivierenden Stellen oder
die Durchsetzungsmacht des Bundesarchives gestärkt werden soll. Weiter soll
untersucht werden, ob es neue Arten der Archivierung gibt, die der rasant
fortschreitenden Digitalisierung auch in Zukunft gerecht werden können. Um diese
Probleme anzugehen, wurde das Bundesarchiv beauftragt, in Zusammenarbeit mit den
betreffenden Stakeholdern Lösungen auszuarbeiten und umzusetzen.
Die weiteren Probleme, welche der Bericht aufzuzeigen vermochte, benötigten gemäss
Bundesrat eine Revision des BGA, weshalb das EDI damit beauftragt wurde, bis Ende
2021 ein Aussprachepapier zu allfälligen Gesetzesänderungen zu erarbeiten. Darunter
fiel etwa die Frage, ob die Einführung einer Kontrollinstanz, welche die Rechtmässigkeit
einer Verlängerung von Schutzfristen gewisser Dokumente überwacht, nötig ist. Zudem
sollen die Einspruchsmöglichkeiten bei der Verwehrung des Zugangs zu gewissen
Dokumenten überarbeitet werden, da diese sehr komplex und mit hohen Kostenfolgen
verbunden sind. Zuletzt gibt es seit der Einführung des Öffentlichkeitsgesetzes (BGÖ)
nebst dem BGA ein zweites Regelwerk, was teilweise zu Widersprüchen in der
gesetzlichen Grundlage führt, die es zu beheben gelte. Ausserdem sei zu diesem
Zeitpunkt nicht gewährleistet, dass alle Stellen, welche dem BGA unterstellt seien, auch
dementsprechend archivieren würden. Schliesslich bestünde eine Kluft zwischen dem
Soll- und Ist-Zustand bei selbstständig Archivierenden. Hier sei zu klären, ob eine
Vereinheitlichung aller archivierenden Stellen unter dem RVOG sinnvoll wäre. 31
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Die Museumsstatistik für das Jahr 2020, welche im November 2021 vom BFS
veröffentlicht worden war, zeigte insbesondere die Auswirkungen der Covid-19-
Pandemie auf die Schweizer Museumslandschaft auf. So wurden im ersten
Pandemiejahr schweizweit nur noch 1'053 Museen registriert (2019: 1128), was jedoch
gemäss Medienmitteilung grösstenteils auf vorübergehende Schliessungen im Zuge der
Corona-Massnahmen zurückzuführen sei. Zudem sanken die Eintrittszahlen um 43
Prozent gegenüber dem Vorjahr, statt 60 Museen wie 2019 konnten ferner etwa nur
noch 32 Museen mehr als 50'000 Eintritte pro Jahr verzeichnen. Auch die Anzahl
Veranstaltungen und Führungen nahm stark ab: 2020 fanden etwa 14'000
entsprechende Events statt, während es 2019 noch 37'000 waren; 2020 bot nur noch
gut zwei Drittel aller Museen solche Events an (2019: 88%). Zwar reduzierte sich die
Anzahl Führungen ebenfalls gut um die Hälfte, jedoch konnten nach wie vor 91 Prozent
aller Museen 2020 mindestens eine Führung anbieten.
Als Reaktion auf die Covid-19-Massnahmen setzten die Museen verstärkt auf digitale
Angebote. Dabei lag der Fokus etwa auf dem Ausbau der Webseiten oder der Social
Media-Auftritte. Zudem wurden auch Inhalte digital angeboten: 26 Prozent der Museen
veröffentlichten beispielsweise Videos und 22 Prozent der Museen gewährten einen
Einblick in das Funktionieren eines Museums «hinter den Kulissen». 32
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Passend zum 50-jährigen Jahrestag des Frauenstimmrechts meldeten diverse Berner
Medien anfangs 2021, dass das Gosteli-Archiv, welches die Geschichte der Schweizer
Frauenbewegung aufbewahrt, gerettet sei. So werde die Stiftung neu als
Forschungseinrichtung von nationaler Bedeutung eingestuft, wie die Berner Zeitung
berichtete. Silvia Bühler, Leiterin des Archivs, bestätigte gegenüber der NZZ, dass die
Stiftung in den nächsten vier Jahren insgesamt CHF 2.2 Mio. vom Bund erhalten werde.
Gegründet wurde das Archiv 1982 von Marthe Gosteli, welche durch ihren Kampf für das
Frauenstimmrecht berühmt geworden war. Gemäss NZZ habe die Bernerin das Archiv in
ihrem Elternhaus in Worblaufen geschaffen, wo sie alles rund um die Frauenbewegung
gesammelt und archiviert und mit eigenen Mitteln finanziert hatte. Das rund 1'000
Laufmeter lange Archiv sei gemäss Bühler im Jahr 2019 von insgesamt 150 Personen an
230 Tagen benutzt worden. Nach dem Tod von Marthe Gosteli 2017 geriet das Archiv
jedoch in finanzielle Schieflage, woraufhin der Nationalrat im Sommer 2020 eine
Motion für eine Rettung durch Bundesgelder guthiess. Im darauffolgenden Sommer
2021 lehnte der Ständerat die Motion jedoch ab, da dem Gosteli-Archiv bereits in der
Botschaft über die Bildung, Forschung und Innovation 2021-2024 finanzielle
Unterstützung zugesprochen worden war. Auch die Bevölkerung setzte sich mit einer
Petition für den Erhalt des Archivs ein, die Stiftung selbst war gemäss Medien bereits
2019 mit einem Gesuch um Unterstützungsgelder beim Bund aktiv geworden.
Im September 2021 hatte dann auch der Berner Grosse Rat mit 141 zu 6 Stimmen (bei 7
Enthaltungen) eine überparteiliche Finanzmotion der Berner Finanzkommission
gutgeheissen, welche eine Erhöhung der Unterstützungsgelder für das Archiv von bisher
CHF 100'000 auf CHF 450'000 pro Jahr beinhaltet hatte. Gemäss der Berner
Finanzkommission solle das Archiv in Zukunft zu 50 Prozent vom Bund, zu 40 Prozent
vom Kanton Bern und zu 10 Prozent durch eigene Mittel finanziert werden. Die
Kantonsregierung hatte sich wegen der finanziellen Lage des Kantons Bern und der
fehlenden gesetzlichen Grundlage gegen eine solche Unterstützung ausgesprochen, wie
Christoph Auer, Staatsschreiber der Berner Regierung, gemäss der Berner Zeitung im
Grossen Rat hatte verlauten lassen. 33

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.11.2021
SARAH KUHN

Im Dezember 2021 gab das Kunstmuseum Bern bekannt, dass zwei Kunstwerke aus der
umstrittenen Gurlitt-Sammlung an die ursprünglichen Besitzenden zurückgegeben
werden. Dies sorgte für mediale Reaktionen, da gemäss Schweizer Gesetzgebung eine
Restitution von Kulturgütern nur dann zwingend ist, wenn die Provenienzforschung
eindeutig aufzeigen konnte, dass es sich bei den betreffenden Werken um sogenannte
NS-verfolgungsbedingte Raubkunst handelte. Eine lückenhafte Provenienzforschung
verhinderte jedoch eine solche abschliessende Beurteilung bei den betreffenden
Werken der Gurlitt-Sammlung, wie die Zeitung «Der Bund» berichtete. Dass sich das
Kunstmuseum trotzdem für eine Restitution entschied, lobten die Medien als klare
Haltung – der Raubkunstexperte Thomas Buomberger sprach gegenüber dem Blick gar
von einem «Paradigmenwechsel». 34
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Musik

In Erfüllung eines Postulats der RK-NR von 2019 veröffentlichte der Bundesrat Anfang
2021 einen Bericht zur Rechtslage und Praxis der Suisa. Die Suisa, welche sogenannte
«Verwertungsgesellschaften» vertritt, sorgt gemäss Bericht dafür, dass Urheberrechte
von Musikschaffenden in der Schweiz gewahrt werden und die öffentliche Nutzung der
Werke entsprechend entlöhnt werden. Dafür müssen Unternehmen, welche Kundinnen
und Kunden Musik oder Fernsehprogramme als «Hintergrundunterhaltung» zur
Verfügung stellen, von der Suisa eine Genehmigung einholen und eine entsprechende
Gebühr entrichten.
Der Bericht hatte zum Ziel, die Rechtslage zur Tarifpflicht von Arbeitgeberinnen und
Arbeitgebern an die Suisa genauer zu beleuchten. Dabei wurde etwa die Frage
untersucht, ob das Bereitstellen von einem Radio im Büro oder im Geschäftsauto durch
ein Unternehmen eine «urheberrechtlich-relevante Handlung» und daher
vergütungspflichtig ist oder ob dies in den Privatgebrauch falle, welcher gratis ist. Da
die derzeitige Gesetzeslage diese Frage nicht abschliessend klären könne, müsse
entweder eine Klärung innerhalb der Suisa erfolgen oder ein gerichtlicher Entscheid
gefällt werden. Zudem war der Bundesrat damit beauftragt worden abzuklären, ob
kleine Unternehmen, welche Hintergrundunterhaltung nicht als Teil ihres Geschäftes
benötigen, durch eine Gesetzesänderung finanziell entlastet werden könnten. Der
Bericht kam zum Schluss, dass diesbezüglich kein Handlungsbedarf bestehe: Bei der
Berechnung der Abgabenhöhe werde bereits einkalkuliert, zu welchem Zweck die
Hintergrundunterhaltung genutzt wird und welcher Profit daraus für ein Unternehmen
entsteht. Als dritter Punkt untersuchte der Bericht Unklarheiten bei der Verrechnung
der Gebühren bei Unternehmungen mit mehreren Niederlassungen. Zwar stelle die
Suisa generell für jede Niederlassung eine einzelne Rechnung aus, da Unternehmen
aber eine Sammelrechnung beantragen könnten, brauche es hier keine Anpassungen.

Der Bundesrat betrachtete mit diesem Bericht das Postulat als erfüllt und beantragte
im März 2021 dessen Abschreibung. Der Nationalrat kam diesem Antrag in der
Sommersession 2021 nach und schrieb das Postulat ab. 35
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Mit der Motion Müller-Altermatt (mitte, SO) wurde der Bundesrat im Juni 2019 dazu
aufgefordert, angemessene Massnahmen zu treffen, welche die Erhebung von
verlässlichen statistischen Daten in der Wertschöpfungskette des Musiksektors
ermöglichen sollten. Wie der Solothurner ausführte, sei es trotz der allgemeinen
Meinung, dass Musik relevant sei – nicht nur als Unterhaltung, sondern auch als
wirtschaftlicher Zweig – extrem schwierig, Daten über die Wertschöpfungskette dieses
Sektors zu finden. Dies sei jedoch wichtig, um Unterstützungsmassnahmen gezielt und
basierend auf fundierten Auswertungen vorzunehmen. Der Bundesrat beantragte die
Ablehnung der Motion, zum einen weil schlicht die finanziellen Mittel für eine solch
breite Erfassung fehlen würden und zum anderen weil das BAK und das BFS bereits die
Zusammenarbeit in diesem Bereich intensiviert hätten und bereits im Frühling 2020 die
ersten Ergebnisse einer Statistik der Kulturwirtschaft – in der auch der Musiksektor
abgebildet werde – erscheinen werden. Die Motion wurde nach 2 Jahren im Juni 2021
unbehandelt abgeschrieben. 36
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In der Sommersession 2021 forderte Baptiste Hurni (sp, NE) mittels eines Postulats den
Bundesrat dazu auf, die Datenlage über den Schweizer Musiksektor auszubauen.
Genauer wollte er Statistiken über die Bedeutung der Schweizer Musikwirtschaft, den
Konsum von inländisch und ausländisch produzierter Musik in der Schweiz, sowie zum
Einkommen von Personen, die im Musiksektor tätig sind. Weiter forderte er eine
Analyse von potenziellen nationalen Lösungen, damit ein angemessenes Einkommen
sowie die Förderung der Schweizer Musikproduktion erreicht werden können – dies
beispielsweise durch die Einführung von Steuern für Streaming-Plattformen oder
Quoten für Schweizer Musik. Zuletzt verlangte er, dass internationale Debatten zu
diesem Thema bekannt und die Rolle der Schweiz im internationalen Kontext
untersucht werden.
Obwohl dieser Wirtschaftszweig seit 2015 stetig gewachsen sei, seien es hauptsächlich
die digitalen Giganten wie Spotify oder Apple Music, die profitieren würden, wie der
Sozialdemokrat sein Anliegen in der Wintersession 2021 begründete. Ein Musiker oder
eine Musikerin verdiene pro Lied, das gespielt werde, nur 0.39 Rappen; damit müsste
der Song rund eine Million Mal pro Monat gehört werden, damit ein Gehalt von CHF
4'000 erreicht werde. Dies sei für viele Schweizer Künstlerinnen und Künstler
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unmöglich zu erreichen, insbesondere in einem kleinen Land wie der Schweiz, welches
zusätzlich in drei Kulturräume unterteilt sei.
Philippe Nantermod (fdp, VS) bekämpfte das Postulat mit dem Argument, dass der
Musikmarkt gut funktionieren würde, weshalb ein staatliches Eingreifen nicht
gerechtfertigt sei. Ausserdem würden die Streaming-Dienste die Musikschaffenden
nicht schlechter, sondern gar besser stellen. So seien die Jahre der Online-Piraterie ein
ernsthaftes Problem gewesen, welches den Musikmarkt stark geschädigt habe. Das
Streaming Angebot habe dem erfolgreich entgegengewirkt und den Künstlerinnen und
Künstlern wieder ein Einkommen verschafft, welches vergleichbar sei mit jenem vor der
Einführung des Internets. Statt neue Gesetze auf Bundesebene zu erlassen, sei es
zielführender, sich zu fragen, wieso keiner dieser Streaming-Dienste einen Sitz in
Europa habe.
Kulturminister Berset entgegnete der Argumentation von Nantermod, dass es bei
diesem Postulat nicht darum gehen würde, direkte Massnahmen zu ergreifen oder
einen Gesetzesentwurf zu erarbeiten. Er fordere lediglich die momentane Lücke in der
Datenlage im Musiksektor zu füllen, damit solche Diskussionen auf objektiver Basis
geführt werden können. Bersets Empfehlung, das Postulat anzunehmen erhielt jedoch
kein Gehör: Die geschlossen stimmenden Fraktionen der SP, der GLP und der Grünen,
welche sich für Annahme aussprachen, konnten sich gegen die ebenfalls geschlossen
stimmenden Fraktionen der FDP.Liberalen und der SVP, zuzüglich einer
grossmehrheitlichen Opposition der Mitte-Fraktion, nicht durchsetzen. Das Postulat
wurde im Nationalrat mit 102 zu 82 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) abgelehnt. 37

Film

Im September 2021 jährte sich das Attentat im Zuger Parlament bereits zum 20. Mal. Am
27. September 2001 hatte ein Mann in einem Amoklauf 14 Politikerinnen und Politiker im
Zuger Regierungsgebäude getötet und viele weitere verletzt, bevor er sich selbst das
Leben nahm. Um dem Geschehenen und den Getöteten zu gedenken, veröffentlichte
das SRF im September 2021 einen halbdokumentarischen Film: «es geschah am...
Zuger Attentat», wie die Aargauer Zeitung berichtete. Der Film baute auf Gesprächen
mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen auf, wie etwa dem damaligen Standesweibel Rolf
Langenegger. Auch der Produzent des Films, Rolf Elsener, war nach dem Attentat als
Berichterstatter für die Luzerner Zeitung selbst vor Ort. Die Medien betteten diesen
Jahrestag in die aktuellen Debatten zu Drohungen gegen Politikerinnen und Politiker
ein. 38
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Sprachen

Wie diverse Medien berichteten, verbannte der Duden Anfang 2021 das generische
Maskulin, welches bis anhin als geschlechtsneutral galt, aus seiner Onlineausgabe. Die
Änderung habe zum Ziel, die deutsche Sprache durch die Einbindung der weiblichen
Form zu spezifizieren und inklusiver zu gestalten – wenn eine Frau im Garten arbeite,
handle es sich um eine Gärtnerin und eben nicht um einen Gärtner. Der Entscheid von
Duden, insgesamt über 12'000 Wörter doppelt aufzuführen, war gesellschaftlich stark
umstritten und führte zu heftigen Diskussionen in den Medien. Kritische Stimmen
betonten, dass der Duden über seine Kompetenzen hinaus agiert habe, da mit dieser
Neuerung ein gesellschaftliches Umdenken angestossen werde. Weiter fürchteten sich
viele vor komplizierten Formulierungen oder wollten sich nicht vorschreiben lassen, wie
sie die deutsche Sprache zu verwenden hätten. Gegenstimmen freuten sich über
diesen «längst überfälligen Schritt» und stellten fest, dass der Duden hiermit lediglich
eine gesellschaftliche Veränderung erkannt und aufgenommen habe. Eine extreme
Position nahm der Psycholinguist Pascal Gygax der Universität Fribourg ein, der
gegenüber 24 Heures kritisierte, dass der Grund für diese Ablehnung im Sexismus
dieser Menschen liege, die daran glauben würden, dass Frauen weniger wert seien als
Männer. Weiter führte er aus, dass sich insbesondere die stark von Männern dominierte
politische Rechte dagegen wehre. Auch auf parlamentarischer Ebene, insbesondere in
den Kantonen, würden sie sich gegen solche Entwicklungen stellen, mit dem Ziel
patriarchale und androzentrierte Werte zu verteidigen. So fürchteten sie laut Gygax den
Machtverlust des männlichen Geschlechts aufgrund der Feminisierung der Gesellschaft.
Diese Debatte sei dabei alles andere als neu – bereits seit über 40 Jahren würde sie
geführt –, was unter anderem zu zentralen Veränderungen im Sprachgebrauch auf
Bundesebene geführt habe. Bereits in den 1980er Jahren seien auf Bundesebene erste
Dokumente mit geschlechtsneutralen Begriffen umformuliert worden. Dies habe 1996 in
die Ausarbeitung eines Leitfadens für geschlechterneutrale Sprache auf Bundesebene
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gemündet. 39

In der Sommersession 2021 nahmen beide Räte stillschweigend den Bericht der
Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung der Frankophonie für das Jahr
2020 zur Kenntnis. Im Bericht wurde dargelegt, dass die Corona-Pandemie in diesem
Jahr auch die Arbeit der APF beeinträchtigt habe. So brachten annullierte Treffen – so
etwa die Jahrestagung im Juli 2020 in Rabat – und deren plötzlich nötige Digitalisierung
die Arbeiten der Frankophonie-Versammlung während einiger Monate ins Stocken.
Auch thematisch war die APF mit der Gesundheitskrise beschäftigt, wodurch die
Behandlung nicht-prioritärer Dossiers zu Gunsten dringender Probleme in Folge der
Pandemie verschoben wurde.
Ein wichtiger Schwerpunkt war gemäss Bericht die Bildungskrise. Zu den grössten
diesbezüglichen Herausforderungen zählten die digitale Kluft zwischen den
frankophonen Staaten, die Anpassung des Unterrichts an die Pandemie sowie deren
Auswirkungen auf das Wohlergehen der Kinder. Insbesondere für Mädchen führten die
neuen Umstände zu «besorgniserregenden Ungleichheiten», die teils bis zu
Unterernährung, Ausbeutung und körperlicher sowie psychischer Gewalt geführt hätten
– so der Bericht.
Auch mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Bekämpfung von HIV,
Tuberkulose und Malaria, hatte sich das Parlamentariernetzwerk im Jahr 2020
beschäftigt. Die Fortschritte der letzten Jahre in der Bekämpfung dieser Krankheiten
seien auf Grund der Covid-19-Pandemie ernsthaft in Gefahr geraten. Im Bericht wurde
aufgeführt, dass sich nach Schätzungen von Internationalen Organisationen die Zahl der
Todesfälle durch HIV, Tuberkulose und Malaria in Zukunft verdoppeln könnte. Dies sei
auf die Überlastung der Gesundheitssysteme, auf Unterbrüche von Behandlungen und
Präventionsprogrammen sowie auf die alternative Verwendung der sonst schon
knappen personellen, logistischen und finanziellen Ressourcen zur Bekämpfung der
Covid-19-Pandemie zurückzuführen. Durch diese Umstände seien unter anderem eine
Erhöhung der verfügbaren Mittel sowie eine Anpassung der Programme zur Bekämpfung
dieser drei Krankheiten an die derzeitige Gesundheitskrise unbedingt nötig. In diesem
Zusammenhang forderten die Mitglieder des Parlamentariernetzwerks einstimmig eine
breite und gerechte Verteilung der Covid-19-Impfstoffe. Eine sehr kleine Zahl an
Ländern – unter ihnen die reichsten der Welt – hätten sich bereits mehr als die Hälfte
der erwarteten Impfdosen gesichert. Auf Grund dieser Ungleichheit erliess das
Netzwerk sodann eine Erklärung mit der Forderung, «dass die Covid-19-Impfstoffe
sowie das entsprechende Test-, Schutz- und Behandlungsmaterial gerecht an alle
Länder verteilt werden». Damit einhergehend forderte das Netzwerk, dass die Covax-
Initiative der WHO, welche das Ziel verfolgte, ca. 2 Mrd. Impfdosen zu beschaffen, um
bis Ende 2021 mindestens 20 Prozent der weltweiten Bevölkerung impfen zu können,
durch die vorübergehende Aufhebung des geistigen Eigentums der Covid-19-
Impfstoffe unterstützt werden müsse.
Ein weiteres alljährliches Thema waren die Lebensmittelverluste und die
Lebensmittelverschwendung in den APF-Staaten. Die Pandemie habe die Problematik
weiter in den Vordergrund gerückt; auf der einen Seite stehen viele Länder vor grossen
Ernährungsherausforderungen auf Grund von Störungen in den Lieferketten sowie der
Lockdown-Massnahmen. Auf der anderen Seite habe die Verschwendung auf Grund der
Panik in der Bevölkerung nach Bekanntgabe der entsprechenden Massnahmen und der
plötzlichen Schliessung der Gastrobetriebe zugenommen, wie im Bericht hervorgeht.
Nationalrat Jean-Pierre Grin (svp, VD) präsentierte im Juni 2020 seinen Entwurf einer
Resolution zu dieser Thematik, mit der ihn die APF im Jahr 2019 beauftragt hatte. Darin
forderte er die Staaten und Regierungen des frankophonen Raums auf, die
Lebensmittelverluste und -verschwendung über die ganze Lebensmittelkette hinweg
einzudämmen, und ermutigte die Parlamentarierinnen und Parlamentarier dazu, ihre
nationalen Parlamente für diese Problematik zu sensibilisieren. Die zuständige
Kommission für Zusammenarbeit und Entwicklung der APF nahm den Entwurf
einstimmig an. Ausserdem einigte sich die Kommission darauf, so schnell wie möglich
ein Partnerschaftsabkommen mit der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen (FAO) abzuschliessen.
Den letzten Themenschwerpunkt stellten die Auswirkungen der Pandemie auf die
frankophonen Parlamente dar, verursacht durch die «nie dagewesenen institutionellen
Umbrüche[...]». Die Kommission für parlamentarische Fragen und die politische
Kommission der parlamentarischen Versammlung erteilten Laurent Wehrli (fdp, VD) von
der Schweizer Delegation den Auftrag, einen Bericht auszuarbeiten, der die
Auswirkungen der Gesundheitskrise auf das Gleichgewicht der Machtverteilung
zwischen Regierungen und Parlamenten und auf die Entscheidungsverfahren
untersucht. Im Jahr 2021 will der Schweizer die ersten Ergebnisse der Analyse, die er
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noch im November 2020 startete, verkünden. 40

Das sogenannte Gendersternchen, eine relativ neue Form der gendergerechten
Rechtschreibung, die hauptsächlich in linken und feministischen Kreisen aktiv
vorangetrieben wurde, hat zum Ziel, Personen, die sich nicht dem dominanten binären
Geschlechtskonstrukt zuordnen, sichtbarer zu machen und sie aktiv einzubinden.
Beispielsweise wird aus Schweizer und Schweizerinnen ein Schweizer*innen. Die
Diskussion um politisch korrekte Sprache ist kein neues Phänomen, sondern seit den
1990er Jahren ein immer wiederkehrendes Thema. Der Linguist Thomas Nier betonte
jedoch gegenüber dem Tages-Anzeiger, dass sich die Anzahl und Heftigkeit der
Konflikte um diese Thematik immer mehr erhöhe. Im Sommer 2021 entbrannte eine
neue, teils sehr emotionale solche Debatte, als die Bundeskanzlei in einer Weisung im
Juni 2021 den Gebrauch des Gendersternchens oder anderer Typographien gleicher
Art, wie etwa den Genderdoppelpunkt (Schweizer:innen), in Bundesdokumenten oder
auch Initiativtexten explizit untersagte. Zwar verstehe die Bundeskanzlei, dass sich
Personen, die sich nicht dem binären Geschlechterkonstrukt zuordneten, nicht
genügend repräsentiert fühlten, aber bis jetzt habe die Deutsche Sprache noch keine
gangbare Variante zu ihrer Einbindung hervorgebracht. Das Sternchen könne zu
rechtlichen Problemen führen, da nicht genau definiert sei, wer alles darunter falle,
ausserdem sei es noch zu sehr an eine gesellschaftspolitische Haltung gebunden.
Jedoch anerkenne die Bundeskanzlei das Anliegen der betroffenen Personen und
werde weiter daran arbeiten, entsprechende Lösungen zu finden. Zudem werde der
Leitfaden für gendergerechte Sprache von 2009 bis Ende 2021 überarbeitet, darin
würden auch Empfehlungen für die Anschrift non-binärer Personen in Briefen
aufgenommen. Bis dahin sollen entweder die Paarform (z.B. Schweizerinnen und
Schweizer) oder geschlechtsabstrakte (z.B. versicherte Person) und geschlechtsneutrale
(z.B. Versicherte) Bezeichnungen verwendet werden. Das generische Maskulin (z.B.
Schweizer) wurde derweil explizit verboten.
Begrüsst wurde der Entscheid der Bundeskanzlei, auf das Gendersternchen zu
verzichten, vom Präsidenten des Schweizerischen Vereins für Deutsche Sprache, Jürg
Niederhauser. Für ihn sei das Anliegen zwar verständlich, aber er sehe nicht ein, wieso
die Repräsentationsfunktion der Sprache über alle anderen Funktionen gestellt werden
solle, wie etwa über die leichte Verständlichkeit und praktische Anwendung. Alecs
Recher, Präsident des Transgender Network Switzerland, fand den Entscheid hingegen
«schockierend, verletzend und widersprüchlich». Die Bundeskanzlei spreche zwar von
einem Diskriminierungsverbot für nicht-binäre Menschen, missachte dies aber mit der
Weisung selbst. Es sei die Aufgabe des Staates, nicht zu diskriminieren und die
Geschlechtergleichstellung proaktiv voranzutreiben – und da gehöre die Einbindung
und Sichtbarkeit von nicht-binären Personen in die Sprache eben auch dazu. 41
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